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EINFÜHRUNG

1 Bildungs- und Erziehungsauftrag der Berufsschule

Die Berufsschule hat gemäß Art. 11 BayEUG die Aufgabe, den Schülerinnen und
Schüler berufliche und allgemein bildende Lerninhalte unter besonderer Berück-
sichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu vermitteln. Die Berufs-
schule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen dabei in der dualen Berufsausbildung
einen gemeinsamen Bildungsauftrag.

Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, die Entwicklung umfassender berufsbezo-
gener und berufsübergreifender Handlungskompetenz zu fördern. Damit werden
die Schülerinnen und Schüler zur Erfüllung der spezifischen Aufgaben im Beruf
sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozialer, ökono-
mischer und ökologischer Verantwortung, insbesondere vor dem Hintergrund sich
wandelnder Anforderungen, befähigt.
Das schließt die Förderung der Kompetenzen der jungen Menschen

zur persönlichen und strukturellen Reflexion,
zum lebensbegleitenden Lernen,
zur beruflichen sowie individuellen Flexibilität und Mobilität im Hinblick auf das
Zusammenwachsen Europas

ein.

Um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, muss die Berufsschule ein differenziertes
Bildungsangebot gewährleisten, das

in didaktischen Planungen für das Schuljahr mit der betrieblichen Ausbildung
abgestimmte handlungsorientierte Lernarrangements entwickelt,
einen inklusiven Unterricht mit entsprechender individueller Förderung vor
dem Hintergrund unterschiedlicher Erfahrungen, Fähigkeiten und Begabungen
aller Schüler und Schülerinnen ermöglicht,
für Gesunderhaltung sowie spezifische Unfallgefahren in Beruf, für Privatleben
und Gesellschaft sensibilisiert,
Perspektiven unterschiedlicher Formen von Beschäftigung einschließlich un-
ternehmerischer Selbstständigkeit aufzeigt, um eine selbstverantwortliche Be-
rufs- und Lebensplanung zu unterstützen,
an den relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ergebnissen im Hin-
blick auf Kompetenzentwicklung und Kompetenzfeststellung ausgerichtet ist.
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2 Leitgedanken für den Unterricht an Berufsschulen

Die Umsetzung kompetenz- und lernfeldorientierter Lehrpläne hat zum Ziel, die
Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Unter Hand-
lungskompetenz wird hier die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in
beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht,
sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten, verstanden.

Ziel eines auf Handlungskompetenz ausgerichteten Unterrichts ist es, dass die
Schülerinnen und Schülern die Bereitschaft und Befähigung entwickeln, auf der
Grundlage fachlichen Wissens und Könnens, Aufgaben und Probleme zielorien-
tiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das Ergebnis
zu beurteilen. Des Weiteren sind stets die Entwicklung ihrer Persönlichkeit sowie
die Entfaltung ihrer individuellen Begabungen und Lebenspläne im Fokus des Un-
terrichts. Dabei werden Wertvorstellungen wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit,
Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein vermit-
telt und entsprechende Eigenschaften entwickelt. Die Bereitschaft und Fähigkeit,
soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen
zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwor-
tungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen, müssen ebenfalls im
Unterricht gefördert und unterstützt werden.

3 Verbindlichkeit der Lehrplanrichtlinien

Die Ziele und Inhalte der Lehrplanrichtlinien bilden zusammen mit den Prinzipien
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, der Verfassung des
Freistaates Bayern und des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Un-
terrichtswesen die verbindliche Grundlage für den Unterricht und die Erziehungs-
arbeit. Im Rahmen dieser Bindung trifft der Lehrer seine Entscheidungen in päda-
gogischer Verantwortung.

Die Reihenfolge der Lernfelder der Lehrplanrichtlinien innerhalb einer Jahrgangs-
stufe ist nicht verbindlich, sie ergibt sich aus der gegenseitigen Absprache der
Lehrkräfte zur Unterrichtsplanung. Die Zeitrichtwerte der Lernfelder sind als Anre-
gung gedacht.
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4 Ordnungsmittel und Stundentafeln

Ordnungsmittel

Den Lehrplanrichtlinien1 liegen der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf
Werkstoffprüfer/Werkstoffprüferin – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
25.04.2013 – und die Verordnung über die Berufsausbildung zum Werkstoffprü-
fer/zur Werkstoffprüferin vom 25. Juni 2013 (BGBl. I, Nr. 31, S. 1693 ff.) sowie die
Erste Verordnung zur Änderung von Ausbildungsordnungen vom 27. Januar 2014
(BGBl. I, Nr. 6, S. 90 ff.) zugrunde.

Der Ausbildungsberuf Werkstoffprüfer/Werkstoffprüferin ist keinem Berufsfeld zu-
geordnet. Die Ausbildungszeit beträgt 3 1/2 Jahre.

Stundentafeln

Den Lehrplanrichtlinien liegen die folgenden Stundentafeln zugrunde:

Fachrichtung: Metalltechnik

Blockunterricht 13 Block- 13 Block- 13 Block- 4 Block-
wochen

Jgst. 10 Jgst. 11 Jgst. 12 Jgst. 13
3 2 2 -
3 3 3 3
3 3 3 3

Fächer  
Religionslehre  
Deutsch 
Politik und Gesellschaft 
Sport 2 2 2 2

11 10 10 8

Zerstörende Werkstoffprüfung 9 2 5 -
Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung 4 5 4 -
Werkstoffeigenschaften und Produkt-
qualität 12 7 3 31
Wärmebehandlung - 9 10  -
Materialografie und Schadensanalyse 3 6 7 -

28 29 29 31

Zusammen 39 39 39 39

Wahlunterricht3

_______________
1 Lehrplanrichtlinien unterscheiden sich von herkömmlichen Lehrplänen darin, dass Lernfelder aus den KMK-
  Rahmenlehrplänen im Wesentlichen unverändert übernommen werden.
3 Gemäß BSO in der jeweils gültigen Fassung
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Fachrichtung: Kunststofftechnik

Blockunterricht 13 Block- 13 Block- 13 Block- 4 Block-
wochen

Jgst. 10 Jgst. 11 Jgst. 12 Jgst. 13
3 2 2 -
3 3 3 3
3 3 3 3

Fächer  
Religionslehre  
Deutsch 
Politik und Gesellschaft 
Sport 2 2 2 2

11 10 10 8

Zerstörende Werkstoffprüfung 9 2 5 -
Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung 4 5 4 -
Werkstoffeigenschaften und Produkt-
qualität 12 7 3 31
Wärmebehandlung - 9 10  -
Materialografie und Schadensanalyse 3 6 7 -

28 29 29 31

Zusammen 39 39 39 39

Wahlunterricht3

Fachrichtung: Wärmebehandlungstechnik

Blockunterricht 13 Block- 13 Block- 13 Block- 4 Block-
wochen

Jgst. 10 Jgst. 11 Jgst. 12 Jgst. 13
3 2 2 -
3 3 3 3
3 3 3 3

Fächer  
Religionslehre  
Deutsch 
Politik und Gesellschaft 
Sport 2 2 2 2

11 10 10 8

Zerstörende Werkstoffprüfung 9 2 5 -
Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung 4 5 4 -
Werkstoffeigenschaften und Produkt-
qualität 12 7 3 -
Wärmebehandlung - 9 10 31
Materialografie und Schadensanalyse 3 6 7 -

28 29 29 31

Zusammen 39 39 39 39

Wahlunterricht3

_______________
3 Gemäß BSO in der jeweils gültigen Fassung
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Fachrichtung: Systemtechnik

Blockunterricht 13 Block- 13 Block- 13 Block- 4 Block-
wochen

Jgst. 10 Jgst. 11 Jgst. 12 Jgst. 13
3 2 2 -
3 3 3 3
3 3 3 3

Fächer  
Religionslehre  
Deutsch 
Politik und Gesellschaft 
Sport 2 2 2 2

11 10 10 8

Zerstörende Werkstoffprüfung 9 2 5 -
Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung 4 5 7 31
Werkstoffeigenschaften und Produkt-
qualität 12 7 3 -
Wärmebehandlung - 9 10  -
Materialografie und Schadensanalyse 3 6 4 -

28 29 29 31

Zusammen 39 39 39 39

Wahlunterricht3

_______________
3 Gemäß BSO in der jeweils gültigen Fassung
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5 Übersicht über die Fächer und Lernfelder

Jahrgangsstufe 10
Zerstörende Werkstoffprüfung
Festigkeitskennwerte, Verformungskennwerte und Härte ermitteln 117 Std.

Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung
Bauteile zerstörungsfrei auf Oberflächenfehler prüfen 52 Std.

Werkstoffeigenschaften und Produktqualität
Einflüsse chemischer und produktionstechnischer Prozesse
auf die Werkstoffeigenschaften beurteilen 91 Std.
Physikalische Werkstoffeigenschaften ermitteln und auswerten 65 Std.

156 Std.

Materialografie und Schadensanalyse
Materialografische Schliffe präparieren und deren Qualität beurteilen 39 Std.

Jahrgangsstufe 11
Zerstörende Werkstoffprüfung
Qualität von stoffschlüssigen Verbindungen beurteilen 26 Std.

Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung
Ultraschall-, Wirbelstrom-, mobile Härteprüfung und ambulante
Metallografie durchführen 65 Std.

Werkstoffeigenschaften und Produktqualität
Physikalisch-chemische Werkstoffeigenschaften messtechnisch
beurteilen 50 Std.
Qualität von stoffschlüssigen Verbindungen beurteilen 41 Std.

91 Std.

Wärmebehandlung
Gleichgewichtsnahe Wärmebehandlungen durchführen und aus-
werten 117 Std.

Materialografie und Schadensanalyse
Gefüge makroskopisch und mikroskopisch beurteilen 78 Std.
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FACHRICHTUNG METALLTECHNIK
Jahrgangsstufe 12
Zerstörende Werkstoffprüfung
Festigkeitskennwerte in Langzeitversuchen ermitteln 65 Std.

Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung
Mit elektromagnetischer Strahlung prüfen 52 Std.

Werkstoffeigenschaften und Produktqualität
Verfahren des Qualitätsmanagements anwenden 39 Std.

Wärmebehandlung
Festigkeits- und Zähigkeitsmerkmale durch Wärmebehandlungen
gezielt einstellen 130 Std.

Materialografie und Schadensanalyse
Schadensanalyse durchführen 52 Std.
Bruchflächen analysieren 39 Std.

91 Std.

Jahrgangsstufe 13
Werkstoffeigenschaften und Produktqualität
Metallische Werkstoffe und Produkte systematisch untersuchen 124 Std.

FACHRICHTUNG KUNSTSTOFFTECHNIK
Jahrgangsstufe 12
Zerstörende Werkstoffprüfung
Festigkeitskennwerte in Langzeitversuchen ermitteln 65 Std.

Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung
Mit elektromagnetischer Strahlung prüfen 52 Std.

Werkstoffeigenschaften und Produktqualität
Verfahren des Qualitätsmanagements anwenden 39 Std.

Wärmebehandlung
Festigkeits- und Zähigkeitsmerkmale durch Wärmebehandlungen
gezielt einstellen 130 Std.

Materialografie und Schadensanalyse
Schadensanalysen durchführen 52 Std.
Bruchflächen analysieren 39 Std.

91 Std.
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Jahrgangsstufe 13
Werkstoffeigenschaften und Produktqualität
Kunststoffe und Kunststoffprodukte systematisch untersuchen 124 Std.

FACHRICHTUNG WÄRMEBEHANDLUNGSTECHNIK
Jahrgangsstufe 12
Zerstörende Werkstoffprüfung
Festigkeitskennwerte in Langzeitversuchen ermitteln 65 Std.

Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung
Mit elektromagnetischer Strahlung prüfen 52 Std.

Werkstoffeigenschaften und Produktqualität
Verfahren des Qualitätsmanagements anwenden 39 Std.

Wärmebehandlung
Festigkeits- und Zähigkeitsmerkmale durch Wärmebehandlungen
gezielt einstellen 130 Std.

Materialografie und Schadensanalyse,
Schadensanalysen durchführen 52 Std.
Bruchflächen analysieren 39 Std.

91 Std.

Jahrgangsstufe 13
Wärmebehandlung
Wärmebehandlungsprozesse planen, steuern und überwachen 124 Std.
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FACHRICHTUNG SYSTEMTECHNIK
Jahrgangsstufe 12
Zerstörende Werkstoffprüfung
Festigkeitskennwerte in Langzeitversuchen ermitteln 65 Std.

Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung
Mit elektromagnetischer Strahlung prüfen 52 Std.
Ortsveränderliche Prüfgeräte zur Durchstrahlungsprüfung einsetzen 39 Std.

91 Std.

Werkstoffeigenschaften und Produktqualität
Verfahren des Qualitätsmanagements anwenden 39 Std.

Wärmebehandlung
Festigkeits- und Zähigkeitsmerkmale durch Wärmebehandlungen
gezielt einstellen 130 Std.

Materialografie und Schadensanalyse
Schadensanalyse durchführen 52 Std.

Jahrgangsstufe 13
Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung
Zerstörungsfreie Prüfungen in Technischen Systemen durchführen 124 Std.
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6 Berufsbezogene Vorbemerkungen

Entsprechend der Verordnung über die Berufsausbildung zum Werkstoffprüfer
und zur Werkstoffprüferin beinhaltet die Lehrplanrichtlinie alle vier Fachrichtungen
des Ausbildungsberufs:

• Metalltechnik
• Kunststofftechnik
• Wärmebehandlungstechnik
• Systemtechnik

Die Lernfelder orientieren sich an den Arbeits- und Produktionsprozessen in der
betrieblichen Realität. Die Kompetenzbeschreibungen der Lehrplanrichtlinien sind
so umzusetzen, dass sie zur beruflichen Handlungskompetenz führen.

Es besteht ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen der Lehrplanrichtlinie
und dem Ausbildungsrahmenplan für die betriebliche Ausbildung. Es wird emp-
fohlen, für die Gestaltung von Lernsituationen in den einzelnen Lernfeldern auch
den Ausbildungsrahmenplan zu berücksichtigen.

In den einzelnen Lernfeldern sollen naturwissenschaftliche, mathematische,
werkstoffkundliche, technologische, labortechnische und praktische Aspekte ei-
nes Arbeitsprozesses verknüpft und unter Beachtung des Fachterminus integrativ
vermittelt werden.

Das Üben und Vertiefen von mathematischen und naturwissenschaftlichen
Grundkenntnissen und -fertigkeiten muss während der gesamten Ausbildung in
ausreichendem Maße sichergestellt sein. Gleichermaßen gilt dies für werk-
stoffkundliche und spezifische fertigungstechnische Grundkenntnisse und
-fertigkeiten. SI-Einheiten, gesetzliches Regelwerk, Normen bzw. technische Vor-
schriften sind durchgehend anzuwenden.

Die Förderung und Anwendung von Kompetenzen in den Bereichen Arbeitssi-
cherheit, Gesundheits- und Umweltschutz sowie ökonomische Aspekte sind auch
dort zu berücksichtigen, wo sie nicht explizit erwähnt werden. Sie sind durchgän-
gige Ziele aller Lernfelder.

In den Lernfeldern sind fremdsprachige Kompetenzbeschreibungen integriert.
Schülerinnen und Schüler sind zu ermutigen, ihre fremdsprachigen Kompetenzen
und berufsspezifisches Fachvokabular situationsadäquat einzusetzen.

Hohe Innovationsgeschwindigkeit im technischen Bereich verlangt grundsätzlich
Kooperation zwischen Schule und Betrieb. Projektbezogen können lernortüber-
greifend Betriebserkundungen und Schulungen mit Klassen durchgeführt werden.

Die Lehrplanrichtlinie sieht vier Fachrichtungen vor. Die Lernfelder der jeweiligen
Fachrichtungen sind für die Schülerinnen und Schüler verbindlich. Inhaltliche und
zeitliche Schwerpunktverschiebungen sind allerdings denkbar.
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Die Lehrplanrichtlinie sieht eine gemeinsame Beschulung aller Fachrichtungen in
den ersten drei Ausbildungsjahren mit gleichnamigen Lernfeldern2 vor, mit der
Möglichkeit inhaltlicher Binnendifferenzierung.

Die Ziele der folgenden Lernfelder sind mit den geforderten Qualifikationen der
Ausbildungsordnung für Teil 1 der Abschlussprüfung abgestimmt:

- Einflüsse chemischer und produktionstechnischer Prozesse auf die Werkstoff-
eigenschaften beurteilen

- Physikalische Werkstoffeigenschaften ermitteln und auswerten
- Festigkeitskennwerte, Verformungskennwerte und Härte ermitteln
- Materialografische Schliffe präparieren und deren Qualität beurteilen
- Bauteile zerstörungsfrei auf Oberflächenfehler prüfen
- Gleichgewichtsnahe Wärmebehandlungen durchführen und auswerten
- Physikalisch-chemische Werkstoffeigenschaften messtechnisch beurteilen

Die Lernfelder des 3. und 4. Ausbildungsjahres sind teilweise nach Fachrichtun-
gen differenziert3.

Die vorliegende Lehrplanrichtlinie deckt die Inhalte des Teils Fachtheorie für die
ZfP-Personalzertifizierung nach DIN EN ISO 9712 entsprechend der in der Anla-
ge 2 zur Verordnung über die Berufsausbildung zum Werkstoffprüfer und zur
Werkstoffprüferin enthaltenen Entsprechungsliste der zerstörungsfreien Prüfung
(ZfP) ab.

_______________
2 Im Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Werkstoffprüfer/in vom 24.04.2013 die Lernfelder 1 bis 15.
3 Im Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Werkstoffprüfer/in vom 24.04.2013 die Lernfelder 16a, b und 17a,
b, c, d.
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LEHRPLANRICHTLINIEN

ZERSTÖRENDE WERKSTOFFPRÜFUNG
Jahrgangsstufe 10

Lernfeld 117 Std.
Festigkeitskennwerte, Verformungskennwerte und Härte
ermitteln

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, mechanische Werk-
stoffeigenschaften an Metallen und Kunststoffen nach Normen zu bestimmen
und dabei werkstoff- sowie auftragsspezifische Anforderungen zu berück-
sichtigen.

Die Schülerinnen und Schüler wählen die für die Bearbeitung des Auftrages (Zug-
versuch, Druckversuch, Biegeversuch, Härteprüfung, Kerbschlagbiegeversuch) er-
forderlichen Dokumente aus (technische Zeichnungen, Werkstoffdatenblätter, Nor-
men, Prüfpläne, Prüfanweisungen). Sie entnehmen den Dokumenten alle relevan-
ten Informationen. Sie informieren sich über die inneren Strukturen von Metallen
(Gittertypen und -fehler) und Kunststoffen (Füllstoffverteilung, Poren, Agglomerate)
und deren Auswirkungen auf das Verformungsverhalten.

Sie erstellen einen Arbeitsplan (Probennahme, Probenformen, Messmittel) unter
Berücksichtigung prüftechnischer und erzeugnisspezifischer Vorgaben und begrün-
den ihre Auswahl. Dabei entscheiden sie sich bei verfügbaren Alternativen für die
nach technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimale Lösung.

Sie veranlassen die Probenherstellung. Dabei erstellen sie erforderliche Skizzen
(Entnahmeort bei Bauteilen, Probenlage, Probengeometrie, Toleranzen, Prüfskiz-
zen) und übermitteln Informationen an die zuständige Abteilung (Technische Kom-
munikation).

Sie stellen an den Prüfgeräten erforderliche Parameter ein und kontrollieren bei
Software-Steuerung die Vorgaben im Konfigurationsmenü.

Nach Spezifikationen des Qualitätsmanagements kontrollieren sie die Fähigkeit der
Prüfmittel (Härtevergleichsplatten) und dokumentieren die Ergebnisse.

Sie ermitteln normgerecht die geforderten Werkstoffdaten auf Geräten ohne und mit
Computerunterstützung und erstellen Prüfprotokolle nach betriebsüblichen Vorga-
ben unter Verwendung von anlagenspezifischer Software sowie Standardprogram-
men (Textverarbeitung, Tabellen, Diagramme, Datenbankmodule). Dabei berück-
sichtigen sie Maßnahmen der Datensicherung und des Datenschutzes.

Geforderte Vergleiche mit Sollwerten (Werkstoffdatenblätter, Gütenormen, Lieferan-
tenvereinbarungen) zur Bewertung der Werkstoffqualität werden in der Dokumenta-
tion eindeutig dargestellt.
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Die Schülerinnen und Schüler reflektieren und erläutern bei den verwendeten Prüf-
verfahren den Zusammenhang von Eingangsgrößen und Ergebnissen (Auswertung
von Diagrammen, Umrechnung von Größen, Einhaltung der Prüfbedingungen nach
Norm). Dabei sind sie sich der Verantwortung bewusst, dass die von ihnen ermittel-
ten Werte in rechtsverbindliche Qualitätszeugnisse eingehen und als Basis für die
konstruktive Auslegung von Werkstücken verwendet werden.

Mögliche und vorhandene prüftechnische Fehler untersuchen sie auf ihre Ursachen
und Auswirkungen und dokumentieren die Fehler. Sie diskutieren erforderliche Kor-
rekturmaßnahmen und führen sie durch.
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ZERSTÖRUNGSFREIE WERKSTOFFPRÜFUNG
Jahrgangsstufe 10

Lernfeld 52 Std.
Bauteile zerstörungsfrei auf Oberflächenfehler prüfen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Bauteile zerstö-
rungsfrei auf Oberflächenfehler zu prüfen.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren physikalische Prüfverfahren zur Oberflä-
chenfehlerprüfung (direkte und indirekte Sichtprüfung, Eindringprüfung, Magnetpul-
verprüfung). Sie verschaffen sich einen Überblick über die physikalischen, physika-
lisch-chemischen und physiologischen Grundlagen der Verfahren, informieren sich
über zu erwartende Fehlerarten und die Einsatzmöglichkeiten der Verfahren und sie
machen sich mit der normgerechten Durchführung der Prüfungen vertraut (Regel-
werke, Prüfanweisungen). Sie informieren sich über die Funktionsweise und Hand-
habung benötigter Prüfmittel und Gerätetechnik (Bedienungsanleitung), Arbeits-
schutz- und Unfallverhütungsvorschriften (Betriebsanweisung, Sicherheitsdatenblät-
ter) und zu beachtende Umweltschutzvorschriften. Sie recherchieren die erforderli-
chen Inhalte eines Prüfberichtes (Regelwerke, Spezifikationen) und suchen nach
zweckmäßigen Möglichkeiten zur Darstellung von Fehlergröße, Fehlerlagen und
Fehlerarten (Schweißverbindungen, Gussteile, Schmiedeteile, Walzprodukte,
Kunststoffprofile, -platten, -bahnen). Hierfür nutzen sie auch fremdsprachige Infor-
mationsquellen.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren und erörtern die Prüfaufgabe und planen
deren Durchführung unter Einhaltung der Angaben in der Prüfanweisung. Sie ent-
scheiden sich für eine zweckmäßige Dokumentation der Fehlerlagen.

Die Schülerinnen und Schüler führen die Prüfung gemäß der Prüfanweisung unter
Beachtung der Aufgabenstellung und Berücksichtigung geltender Sicherheits- und
Unfallverhütungsvorschriften durch. Sie kontrollieren die benötigten Prüfunterlagen
auf Richtigkeit und Vollständigkeit, stellen die benötigten Prüfmittel und Gerätetech-
nik bereit und überprüfen diese auf Funktionsfähigkeit. Sie richten den Prüfarbeits-
platz ein (Prüfeinrichtungen, Einhaltung und Dokumentation der Prüfbedingungen)
und bereiten die zu prüfenden Bauteile vor, indem sie, gemäß der Vorgaben, die
Prüfteile und Prüfbereiche identifizieren sowie die Bereiche kennzeichnen. Sie lei-
ten Maßnahmen zur Behebung von Störungen ein. Sie dokumentieren die Durch-
führung der Prüfung und deren Ergebnisse in einem Prüfbericht.

Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die Einhaltung der Prüfanweisung, be-
werten die Plausibilität der Ergebnisse der Prüfung und kontrollieren die Anzeigen-
dokumentation auf sachliche Richtigkeit, Verständlichkeit und Vollständigkeit.
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Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Prüfergebnisse und erlangten Er-
fahrungen bei der Durchführung der Prüfung, sie vergleichen und bewerten die er-
stellten Dokumentationen und diskutieren mögliche Fehlerursachen bei der Durch-
führung der Prüfung und deren Folgen. Abschließend erörtern die Schülerinnen und
Schüler die Thematik des Umweltschutzes im Hinblick auf die durchgeführten Prüf-
verfahren.
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WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN UND PRODUKTQUALITÄT
Jahrgangsstufe 10

Lernfeld 91 Std.
Einflüsse chemischer und produktionstechnischer
Prozesse auf die Werkstoffeigenschaften beurteilen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Einflüsse chemischer
und produktionstechnischer Prozesse auf die Werkstoffeigenschaften zu
überprüfen und anforderungsbezogene Werkstoff- und Werkstückeignungen
zu bewerten.

Die Schülerinnen und Schüler nutzen geeignete Informationsquellen, um sich über
Werkstoffe (Primär- und Sekundärmetallurgie, Polyreaktionen, Additive, Verstär-
kungen, Verbundwerkstoffe, Werkstoffnormung) und Verfahren zur Ermittlung cha-
rakteristischer Eigenschaften (chemische Grundlagen) zu informieren. Sie analysie-
ren die verschiedenen Möglichkeiten zur spanenden und spanlosen Formgebung im
Zusammenhang mit fertigungstechnischen Formgebungsprozessen (Spanen, Gie-
ßen, Schmieden, Walzen, Sintern, Extrudieren) und den Möglichkeiten zur che-
misch, thermisch und mechanisch bedingten Veränderung von Werkstoff- und Bau-
teileigenschaften.

Die Schülerinnen und Schüler wählen mögliche Verfahren (Rauheitsmessung, visu-
elle Beurteilung) für die zu untersuchenden Bauteileigenschaften (Oberflächengüte,
makroskopische Produktfehler) aus.

Die Schülerinnen und Schüler legen unter Berücksichtigung der Eignung der zu
verwendenden Messmittel einen Ablaufplan zur Überprüfung der zu untersuchen-
den Werkstoffeigenschaften fest und bedienen sich dabei der einschlägigen und
gerätespezifischen Prüfnormen und -vorschriften.

Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die Funktionstüchtigkeit der Messmittel
und Prüfgeräte (Normale, Referenzmaterialien), führen die Untersuchungen mit Hil-
fe der gewählten Messmethoden und Prüfverfahren unter Berücksichtigung einzu-
haltender Arbeitsanweisungen (Bedienungsanleitungen, Prüfanweisungen, Nor-
men) durch, erstellen technische Dokumentationen (Tabellen, Diagramme) auch
computergestützt unter Berücksichtigung rechtlicher Bestimmungen und des Da-
tenschutzes, vergleichen diese mit Sollwerten und dokumentieren die Auswertung.

Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Plausibilität der Mess- und Prüfergebnisse
und schätzen Messabweichungen unter Berücksichtigung statistischer Kennwerte
quantitativ ab.
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Durchführung der Messungen und
Prüfungen, stellen die Ergebnisse vor und diskutieren mögliche Optimierungen der
Messung und Prüfung auch im Team. Sie bewerten die Eignung der überprüften
Werkstoffe und Prüfobjekte für die vorgegebenen chemischen und produktions-
technischen Anforderungen.
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WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN UND PRODUKTQUALITÄT
Jahrgangsstufe 10

Lernfeld 65 Std.
Physikalische Werkstoffeigenschaften ermitteln und
auswerten

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, physikalische Werk-
stoffeigenschaften zu ermitteln und auszuwerten.

Die Schülerinnen und Schüler nutzen geeignete Informationsquellen, auch fremd-
sprachliche Dokumente, um sich über Verfahren zur Ermittlung von physikalischen
Werkstoffeigenschaften (Dichtebestimmung, Thermische Analysen) und über die
Wirkungsweise von Messmitteln zu informieren.

Die Schülerinnen und Schüler wählen geeignete Verfahren und erforderliche
Messmittel für die zu untersuchenden Werkstoffeigenschaften aus und planen den
Ablauf der Untersuchungen.

Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die Funktionstüchtigkeit der Messmittel,
führen die Messungen mit Hilfe der gewählten physikalischen Messmethoden unter
Berücksichtigung einzuhaltender Arbeitsanweisungen (Bedienungsanleitung,
Prüfanweisung, Gefährdungsbeurteilung) durch, beachten Sicherheits- und Unfall-
verhütungsvorschriften (Betriebsanweisung, Sicherheitsdatenblätter), erstellen
technische Dokumentationen (Tabellen, Diagramme) auch computergestützt unter
Berücksichtigung rechtlicher Bestimmungen und des Datenschutzes.

Mit Hilfe der Messergebnisse berechnen (Dichte, Längendehnung) und ermitteln
(Umwandlungspunkte, Zustandsdiagramme) die Schülerinnen und Schüler physika-
lische Größen, vergleichen diese mit Sollwerten und dokumentieren die Auswer-
tung.

Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Plausibilität ihrer Ergebnisse und schätzen
quantitativ die Messabweichung unter Berücksichtigung statistischer Kennwerte ab.

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Durchführung der Messung, stellen
die Ergebnisse vor und diskutieren mögliche Optimierungen der Messung.
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MATERIALOGRAFIE UND SCHADENSANALYSE
Jahrgangsstufe 10

Lernfeld 39 Std.
Materialografische Schliffe präparieren und deren
Qualität beurteilen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, materialografi-
sche Schliffe zu präparieren, deren Qualität makroskopisch und mikrosko-
pisch zu beurteilen und Vermessungen vorzunehmen.

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die erforderlichen Arbeitsschrit-
te und Techniken der Präparation eines Schliffes (Probennahme, Einbetten, Schlei-
fen, Polieren) mit dem Ziel, die Präparation durchführen zu können.

Sie planen die Probennahme, indem sie den Ort der Probennahme innerhalb des
zu untersuchenden Materials bestimmen sowie geeignete Maschinen und Werk-
zeuge dafür auswählen. Sie entscheiden sich für ein geeignetes Einbettmittel, eine
geeignete Halterung und ein geeignetes Einbettverfahren für die Probe (Warmein-
betten, Kalteinbetten) in Abhängigkeit von deren Größe und Oberflächenbeschaf-
fenheit. Für das Schleifen und Polieren der Probe informieren sich die Schülerinnen
und Schüler über geeignete Mittel und Verfahren in Abhängigkeit des Probenmate-
rials, dessen Härte und Probengröße. Sie verschaffen sich einen Überblick über die
verschiedenen Präparationsverfahren (Korngrenzenätzung, Kornflächenätzung,
Kornfigurenätzung, Porenverteilung, Füllstoffnester, Fließbilder, Faserverteilung),
um ein geeignetes Verfahren auswählen zu können. Sie kennzeichnen die Proben
und dokumentieren Probennahme sowie Vorgehensweise auch mit Datenbanken
und geeigneter Software.

Die Schülerinnen und Schüler führen die Präparation der Probe sachgerecht durch
(Längs- und Querschliff). Um Fehler bei der Präparation des Schliffes zu vermeiden
und die gewünschte Qualität zu erzielen, berücksichtigen sie die Auswirkungen von
Wärmeentwicklung und Kaltverformung auf das Gefüge. Sie schleifen und polieren
die Probe. Dabei halten sie die geeignete Reihenfolge der Körnung ein und achten
auf die Vermeidung von Schleifkratzern. Sie beurteilen auch lichtmikroskopisch
(Auflichtmikroskop, Hellfeld, Dunkelfeld, Umkehrmikroskop, numerische Apertur,
Auflösung, Kalibrierung) die Qualität des Schliffes vor dem Ätzvorgang. Sie über-
nehmen Verantwortung für die Sicherheit am Arbeitsplatz für sich und andere, in-
dem sie die Auswirkungen bei Nichtbeachtung der Unfallverhütungsvorschriften
verinnerlichen. Während der gesamten Präparation kontrollieren die Schülerinnen
und Schüler die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsschritte, um Fehler bei der Erstel-
lung des Schliffes frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.
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Sie kontrollieren die Qualität des Schliffes mit geeigneten Hilfsmitteln im Hinblick
auf die Eignung für nachfolgende makroskopische und mikroskopische Gefügeun-
tersuchungen und nehmen Längenmessungen vor. Mögliche und vorhandene Prä-
parations- und Messfehler werden systematisch auf ihre Ursachen untersucht. Die
Schülerinnen und Schüler bewerten ihre Arbeitsweise, beurteilen die Ergebnisse
und ergreifen Maßnahmen, um Qualitätsmängel zukünftig zu vermeiden. Sie stellen
ihre Ergebnisse vor, diskutieren Optimierungsmöglichkeiten und Alternativen hin-
sichtlich technischer Machbarkeit und ökonomischer und ökologischer Gesichts-
punkte.
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ZERSTÖRENDE WERKSTOFFPRÜFUNG
Jahrgangsstufe 11

Lernfeld 26 Std.
Qualität von stoffschlüssigen Verbindungen beurteilen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, die Qualität von stoff-
schlüssigen Verbindungen zu beurteilen.

Die Schülerinnen und Schüler beschaffen sich Informationen über stoffschlüssige
Verbindungsverfahren (Schweißen, Löten, Kleben), deren Einflüsse auf die Materi-
alstruktur in der Verbindungszone (Wärmeeinflusszone, Diffusions- bzw. Legie-
rungszone, Bindungszone, Adhäsion, Kohäsion) und die Fehlermöglichkeiten (Bin-
dungs- und Benetzungsfehler, Eigenspannungen, Korrosion, Risse, Mischungsfeh-
ler bei Zwei- und Mehrkomponentenkleber).

Auf dieser Grundlage entwerfen die Schülerinnen und Schüler Prüfpläne, mit denen
sie die Qualität der Verbindungen (Verbindungszone) überprüfen.

Die Schülerinnen und Schüler führen Untersuchungen durch und dokumentieren die
Ergebnisse.

Sie bewerten die Ergebnisse und prüfen sie auf Plausibilität. Die Schülerinnen und
Schüler stellen ihre Ergebnisse vor und erörtern mögliche Verbesserungen.
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ZERSTÖRUNGSFREIE WERKSTOFFPRÜFUNG
Jahrgangsstufe 11

Lernfeld 65 Std.
Ultraschall-, Wirbelstrom-, mobile Härteprüfung und
ambulante Metallografie durchführen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, nach Prüfanwei-
sung Ultraschallprüfungen, Verwechslungsprüfungen mit dem Wirbelstrom-
verfahren und mobile Prüfungen durchzuführen.

Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich einen Überblick über die Ultra-
schallprüfung (Senkrecht- und Winkelprüfköpfe), Wirbelstromprüfung (Verwechs-
lungsprüfung) und mobile Prüfverfahren (mobile Härteprüfung, mobile Metallogra-
fie). Sie erarbeiten sich die physikalischen (Erzeugung von Ultraschall, Erzeugung
des Wirbelstromfeldes, resultierendes magnetisches Feld, Magnetismus) und phy-
sikalisch-chemischen Grundlagen. Sie informieren sich über ambulante Gefügedar-
stellungen (Lackabzugsbilder) und zu erwartende Fehlerarten, Härtewerte und die
Einsatzmöglichkeiten der Verfahren. Sie machen sich mit der normgerechten
Durchführung der Prüfungen vertraut (Prüfanweisungen). Hierfür nutzen sie auch
fremdsprachige Informationsquellen. Sie informieren sich über erforderliche Maß-
nahmen nach Beendigung der Prüfung.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren und diskutieren das Prüfproblem, be-
rechnen und ermitteln die erforderlichen Prüfparameter (Wellenarten, Schallge-
schwindigkeit, Frequenz) und planen die Prüfdurchführung unter Einhaltung der
Angaben in der Prüfanweisung (Prüfmittel und Gerätetechnik, Umgebungsbedin-
gungen, Oberflächenbeschaffenheit des Bauteiles, Kalibrierung, Bewertungskrite-
rien). Sie wählen zweckmäßige Formen der Darstellung von Prüfergebnissen (Ta-
bellen, Skizzen, technische Zeichnungen, Fotos) aus.

Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die erforderlichen Prüfunterlagen auf
Richtigkeit und Vollständigkeit, stellen die benötigten Prüfeinrichtungen, Mess- und
Hilfsmittel sowie Verbrauchsmaterialien bereit und überprüfen diese auf Funktions-
fähigkeit. Sie richten den Prüfarbeitsplatz ein (Prüfeinrichtungen, Einhaltung der
Prüfbedingungen, Dokumentation der Prüfbedingungen) und bereiten die zu prü-
fenden Objekte vor, indem sie, gemäß der Vorgaben und Prüfanweisung, die Prüf-
teile und den zu untersuchenden Bereich identifizieren, die Prüfbarkeit analysieren
und den Prüfbereich kennzeichnen. Sie führen die Prüfung durch, erkennen even-
tuelle Abweichungen und Störungen in der Durchführung und leiten gegebenenfalls
Maßnahmen zu deren Behebung ein. Sie ergreifen bei nicht zulässigen Anzeigen
die vorgeschriebenen Maßnahmen.
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Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren die verwendeten Prüf- und Hilfsmittel,
Messwerte, Prüfparameter und -ergebnisse. Hierbei skizzieren und bemaßen die
Schülerinnen und Schüler die Prüfobjekte und nutzen computergestützte Verfahren
zur Erstellung des Prüfberichtes. Sie prüfen die Ergebnisse auf Plausibilität und
kontrollieren die Einhaltung der Prüfanweisung.

Sie reflektieren die Durchführung der Beurteilung, stellen die Ergebnisse vor und
diskutieren mögliche alternative Methoden.
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WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN UND PRODUKTQUALITÄT
Jahrgangsstufe 11

Lernfeld 50 Std.
Physikalisch-chemische Werkstoffeigenschaften
messtechnisch beurteilen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, unterschiedliche
Werkstoffe mit physikalisch-chemischen Untersuchungsmethoden zu unter-
suchen und Werkstoffeigenschaften anhand von Messergebnissen und tech-
nischen Regelwerken zu beurteilen.

Die Schülerinnen und Schüler nutzen geeignete Informationsquellen, um sich über
Verfahren zur Ermittlung der chemischen Zusammensetzung und der physikalisch-
chemischen Eigenschaften von Werk- und Hilfsstoffen zu informieren. Dabei ver-
schaffen sie sich einen Überblick über Möglichkeiten der anorganischen Analytik
(Stoffanalyse, Stofftrennung, chemische Grundlagen), der Elektrochemie (Grundla-
gen, Korrosion, Korrosionsschutz) und der instrumentellen Analytik (Spektroskopie).
Sie informieren sich über die Vorgehensweise zur Kalibrierung der verwendeten
Analyse- und Messsysteme.

Die Schülerinnen und Schüler wählen mögliche Verfahren aus, die zur Untersu-
chung der festzustellenden Werkstoffeigenschaften geeignet sind. Bei der Planung
orientieren sie sich an der erforderlichen Genauigkeit der Messergebnisse.

Die Schülerinnen und Schüler legen unter Berücksichtigung der Eignung der zu
verwendenden Messmittel und unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Vor-
gaben einen Ablaufplan zur Analyse der zu untersuchenden Werkstoffeigenschaf-
ten fest und bedienen sich dabei der einschlägigen und gerätespezifischen Prüf-
normen und -vorschriften.

Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die Funktionstüchtigkeit der Messmittel
und Prüfgeräte, führen die Messungen mit Hilfe der gewählten Messmethoden und
Prüfverfahren (Korrosionsprüfung, Spektroskopie) und unter Berücksichtigung ein-
zuhaltender Arbeitsanweisungen (Bedienungsanleitungen, Prüfanweisungen, Ge-
fährdungsbeurteilungen, Normen) durch, beachten Sicherheits- und Unfallverhü-
tungsvorschriften (Betriebsanweisungen, Sicherheitsdatenblätter), erstellen techni-
sche Dokumentationen (Tabellen, Diagramme) auch computergestützt unter Be-
rücksichtigung rechtlicher Bestimmungen und des Datenschutzes, vergleichen die-
se mit Sollwerten und dokumentieren die Auswertung.

Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Plausibilität der Mess- und Prüfergebnisse
und schätzen Messabweichungen unter Berücksichtigung statistischer Kennwerte
quantitativ ab.
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Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Durchführung der Messungen und
Prüfungen, stellen die Ergebnisse vor, diskutieren mögliche Optimierungen der
Messung und Prüfung auch im Team und bewerten die Eigenschaften der überprüf-
ten Werkstoffe hinsichtlich der vorgegebenen chemischen, elektrochemischen und
produktionstechnischen Anforderungen.
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WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN UND PRODUKTQUALITÄT
Jahrgangsstufe 11

Lernfeld 41 Std.
Qualität von stoffschlüssigen Verbindungen beurteilen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, die Qualität von stoff-
schlüssigen Verbindungen zu beurteilen.

Die Schülerinnen und Schüler beschaffen sich Informationen über stoffschlüssige
Verbindungsverfahren (Schweißen, Löten, Kleben), deren Einflüsse auf die Materi-
alstruktur in der Verbindungszone (Wärmeeinflusszone, Diffusions- bzw. Legie-
rungszone, Bindungszone, Adhäsion, Kohäsion) und die Fehlermöglichkeiten (Bin-
dungs- und Benetzungsfehler, Eigenspannungen, Korrosion, Risse, Mischungsfeh-
ler bei Zwei- und Mehrkomponentenkleber).

Auf dieser Grundlage entwerfen die Schülerinnen und Schüler Prüfpläne, mit denen
sie die Qualität der Verbindungen (Verbindungszone) überprüfen.

Die Schülerinnen und Schüler führen Untersuchungen durch und dokumentieren die
Ergebnisse.

Sie bewerten die Ergebnisse und prüfen sie auf Plausibilität. Die Schülerinnen und
Schüler stellen ihre Ergebnisse vor und erörtern mögliche Verbesserungen.
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WÄRMEBEHANDLUNG
Jahrgangsstufe 11

Lernfeld 117 Std.
Gleichgewichtsnahe Wärmebehandlungen durchführen
und auswerten

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Werkstücke abhängig
vom gewünschten Wärmebehandlungsziel durch Glühen einer Wärmebehand-
lung zu unterziehen und die Ergebnisse zu bewerten.

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die angestrebten Ziele des je-
weiligen Wärmebehandlungsverfahrens (Spannungsarmglühen, Rekristallisations-
glühen, Weichglühen, Normalglühen, Grobkornglühen, Diffusionsglühen, Tempern)
und beschreiben den jeweiligen Zweck und die Auswirkungen des Verfahrens. Sie
informieren sich über die einzusetzenden Wärmebehandlungsanlagen und die da-
bei zum Einsatz kommende Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.

Ausgehend vom jeweiligen Ausgangsgefüge und vom Ziel der Wärmebehandlung
planen die Schülerinnen und Schüler das durchzuführende Wärmebehandlungsver-
fahren mit Hilfe von technischen Unterlagen, auch in einer fremden Sprache,
(Werkstoffdatenblätter, Eisen-Kohlenstoff-Diagramm, Gefüge) und Normen. Sie er-
stellen die Wärmebehandlungsanweisung, indem sie die Wärmebehandlungsanga-
ben aus technischen Zeichnungen und Fertigungsplänen entnehmen. Sie entschei-
den sich für die Art der Erwärmung, ermitteln die notwendige Haltedauer sowie das
Mittel und die Art der Abkühlung. Dabei unterscheiden sie Glühverfahren und zeit-
abhängige Vorgänge wie Martensitbildung.

Sie führen die Wärmebehandlung durch (Temperatur-Zeit-Verlauf). Sie chargieren
die Wärmebehandlungsanlage und setzen die Wärmebehandlungsanweisungen
technisch um. Dazu stellen sie den erforderlichen Zeit-Temperatur-Verlauf an der
Anlage ein. Mit Hilfe der erforderlichen Temperaturmesstechnik und Visualisierung
überwachen die Schülerinnen und Schüler den Verlauf der Wärmebehandlung, er-
greifen Korrekturmaßnahmen und begründen diese. Während der gesamten Durch-
führung achten die Schülerinnen und Schüler auf die Einhaltung der Unfallverhü-
tungsvorschriften, des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz sowie der Belange des
Umweltschutzes.

Sie prüfen die Werkstücke auf das gewünschte Ergebnis und berücksichtigen dabei
die auftragsspezifischen Anforderungen. Dazu entwickeln sie Prüfpläne. Mögliche
und vorhandene Wärmebehandlungsfehler werden systematisch auf deren Ursa-
chen untersucht. Sie protokollieren die Ergebnisse, bewerten diese und ergreifen
Maßnahmen, um Qualitätsmängel künftig zu vermeiden. Sie reflektieren den Wär-
mebehandlungsprozess und die angewandten Verfahren, präsentieren ihre Ergeb-
nisse und diskutieren Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit
und der technischen Machbarkeit.
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MATERIALOGRAFIE UND SCHADENSANALYSE
Jahrgangsstufe 11

Lernfeld 78 Std.
Gefüge makroskopisch und mikroskopisch beurteilen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Gefüge und Gefüge-
bestandteile von Eisenwerkstoffen, Nichteisenmetall-Legierungen und Struk-
turen von Kunststoffen zu beurteilen.

Die Schülerinnen und Schüler nutzen geeignete Informationsquellen, um sich über
makroskopische und mikroskopische Verfahren zu informieren. Sie analysieren un-
terschiedliche Gefügebestandteile in Werkstoffen (Nichtmetallische Einschlüsse und
Martensit), Gefügeartefakte (Lunker, Seigerungen, Dopplungen, Poren, Füllstoffver-
teilung, Agglomerate, Delaminationen, Schichtdicken) und den Einfluss des Gefüges
auf die Werkstoffeigenschaften.

Die Schülerinnen und Schüler wählen geeignete Untersuchungsmethoden zur Ge-
fügebeurteilung aus.

Sie führen Gefügebeurteilungen mit Hilfe von makroskopischen und lichtmikrosko-
pischen Methoden durch und erkennen die Zusammenhänge zwischen Zustandsdi-
agrammen und Gefügebestandteilen. Sie wenden klassische Klassifizierungsver-
fahren (Richtreihen, Korngrößenermittlung) und Bildbearbeitungssysteme unter
Einbeziehung von Datenbankprogrammen an. Die Schülerinnen und Schüler wäh-
len geeignete Ätzmittel aus und bedienen sachgerecht Lichtmikroskope. Dabei be-
achten sie die Sicherheitsmaßnahmen. Die Schülerinnen und Schüler dokumentie-
ren die Gefüge und erstellen Berichte.

Sie prüfen die Plausibilität, nehmen qualitative und quantitative Bewertungen vor
und beurteilen ihre Erkenntnisse unter Berücksichtigung statistischer Kennwerte.

Sie reflektieren die Durchführung der Beurteilung, stellen die Ergebnisse vor und
diskutieren mögliche alternative Methoden.
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FACHRICHTUNG METALLTECHNIK
ZERSTÖRENDE WERKSTOFFPRÜFUNG
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 65 Std.
Festigkeitskennwerte in Langzeitversuchen ermitteln

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Festigkeitskennwerte
aus dynamischen und quasistatischen Langzeitversuchen zu ermitteln und zu
interpretieren.

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich aus geeigneten Quellen (Fachlitera-
tur, Normen) über Verfahren zur Bestimmung von Festigkeitskennwerten mit Hilfe
dynamischer und quasistatischer Langzeitversuche (Schwingversuche, Zeitstand-
versuche, Relaxations- und Kriechversuche).

Die Schülerinnen und Schüler entscheiden sich für mögliche Verfahren und zugehö-
rige Parameter, um die zu untersuchenden Werkstoffkennwerte zu ermitteln.

Die Untersuchung wird durch die Schülerinnen und Schüler in Ablaufplänen vorbe-
reitet.

Sie führen die Messungen mit Hilfe der gewählten Parameter unter Berücksichti-
gung von Arbeitsanweisungen (Bedienungsanleitung, Prüfanweisung, Gefähr-
dungsbeurteilung) durch und erstellen technische Dokumentationen (Wöhlerdia-
gramm, Kriechkurve) auch computergestützt.

Die Schülerinnen und Schüler bestimmen die zu ermittelnden Größen (Zeitdehn-
und Zeitstandschaubild) mit Hilfe der Messergebnisse, vergleichen diese mit Soll-
werten und dokumentieren die Auswertung. Weiterhin führen die Schülerinnen und
Schüler Abschätzungen zur Dauerfestigkeit (Dauerfestigkeitsschaubilder) durch.

Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Plausibilität ihrer Ergebnisse und schätzen
quantitativ die Messfehler unter Berücksichtigung statistischer Kennwerte ab.

Sie reflektieren die Durchführung der Versuche, stellen die Ergebnisse vor und dis-
kutieren gegebenenfalls mögliche Optimierungen.
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ZERSTÖRUNGSFREIE WERKSTOFFPRÜFUNG
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 52 Std.
Mit elektromagnetischer Strahlung prüfen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Röntgenprüfungen,
Computertomographie- und Thermoaufnahmen vorzubereiten und auszuwer-
ten.

Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich einen Überblick über Anlagen und
Medien zur Röntgenprüfung und zur Thermografie. Sie erarbeiten sich die physika-
lischen Grundlagen zur Röntgenprüfung und Thermografie. Sie informieren sich
über die Prüfbarkeit von Prüfteilen und Prüfbereichen (Regelwerke), die Abbildung
von Anzeigen auf Röntgenfilmen und computertomographischen Aufnahmen, das
Reflexions- und Absorptionsverhalten verschiedener Oberflächen und die Einsatz-
möglichkeiten der Verfahren. Sie machen sich mit dem Ablauf der Prüfungen ver-
traut.

Die Schülerinnen und Schüler ermitteln die erforderlichen Prüfparameter und be-
rücksichtigen die Prüfunterlagen für die Anfertigung von Röntgen- und computerto-
mographischen Aufnahmen (Aufnahmeanordnung, Belichtungszeit, Mindestab-
stand, Film-Fokus-Abstand, Aufnahmeanzahl, Bildgüteprüfkörper) und Thermoauf-
nahmen (thermische Eindringtiefe, Reflexions- und Absorptionskoeffizient). Bei der
Prüfung berücksichtigen sie den Strahlenschutz, die Umgebungsbedingungen und
die Oberflächenbeschaffenheit des Bauteiles.

Die Schülerinnen und Schüler werten vorgegebene Prüfergebnisse aus. Sie kontrol-
lieren die Prüfunterlagen auf Vollständigkeit. Sie beurteilen Prüfergebnisse auf der
Grundlage schriftlicher Bewertungskriterien.

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren die Ergebnisse und diskutieren deren
Qualität. Sie vergleichen und bewerten die erstellten Dokumentationen und erörtern
Fehlerursachen bei der Prüfdurchführung. Sie diskutieren abschließend die Thema-
tik des Umwelt- und Strahlenschutzes im Hinblick auf die durchgeführten Prüfver-
fahren.
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WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN UND PRODUKTQUALITÄT
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 39 Std.
Verfahren des Qualitätsmanagements anwenden

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, bei Kontrollen
von Wareneingang, Produktionsprozessen und Produkten systematische Ver-
fahren des Qualitätsmanagements und der Fehleranalyse anzuwenden.

Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich einen Überblick über das Qualitäts-
managementsystem ihres Unternehmens (Norm-Vorgaben, Umsetzung, Zertifizie-
rungsverfahren, Qualitätsmanagement-Handbuch, Unternehmensstruktur, Zustän-
digkeiten, Dokumentenlenkung).

Sie erkennen die zentrale Bedeutung des Qualitätsmanagementsystems für den
Unternehmenserfolg auf Basis von Kundenzufriedenheit und Vertrauen der Kunden.

Sie informieren sich über Lieferanten-Kunden-Verträge zur Qualitätssicherung und
rechtliche Auswirkungen (Wareneingangskontrolle, Produkthaftung).

Dabei realisieren sie die Notwendigkeit, zur Minimierung von Qualitätskosten (Feh-
lerkosten, Prüfkosten, Fehlervermeidungskosten) Abweichungen von der geforder-
ten Produktqualität frühzeitig zu erkennen.

Sie identifizieren ihre Tätigkeitsbereiche als integrale Bestandteile des Qualitätsma-
nagementsystems und übernehmen Verantwortung für Aufgaben als Person und
Mitglied in Teams der Qualitätssicherung (Verfahrens- und Arbeitsanweisungen,
Audits, Reviews, Reklamationen, Dokumentation, Verbesserungsvorschläge).

Die Schülerinnen und Schüler überwachen nach Prüfplänen und Anweisungen die
Qualität von Produkten und Prozessen. Sie planen die Durchführung, nehmen Da-
ten für Qualitätsmerkmale auf und bewerten die ermittelten Kennwerte mit Metho-
den der statistischen Qualitätssicherung in der Massen- und Serienfertigung (Statis-
tische Prozesskontrolle, Stichprobenprüfung, Annehmbare Qualitätsgrenzlage, Pro-
zessregelkarten, Maschinen- und Prozessfähigkeit, Lenkung von Produkten und
Dokumenten).

Sie erstellen Dokumente nach Vorgaben (Tabellen, Grafiken, Reports) und leiten
aus den ermittelten Qualitätsdaten Maßnahmen ab (Freigabe, Reklamation, Rück-
weisung, Sperrung, Eingriffe in den Produktionsprozess).

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren Ergebnisse und diskutieren sie im
Team. Fehlerursachen und Verbesserungsmaßnahmen werden systematisch mit
standardisierten Verfahren (Ursachen-Wirkungs-Analysen) analysiert und in der
Dokumentation gesichert.
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WÄRMEBEHANDLUNG
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 130 Std.
Festigkeits- und Zähigkeitsmerkmale durch
Wärmebehandlungen gezielt einstellen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, mechanische Werk-
stoffeigenschaften durch Wärmebehandlungen von Eisenwerkstoffen, Nicht-
eisenmetallen und Kunststoffen einzustellen.

Die Schülerinnen und Schüler nutzen geeignete Informationsquellen, um sich über
Verfahren zur Festigkeits- und Zähigkeitsveränderung von Werkstoffen (Härten,
Anlassen, Vergüten, Flammhärten, Induktionshärten, Laserstrahlhärten, Einsatzhär-
ten, Nitrieren, Ausscheidungshärtung, Tempern, Nachhärten, Vulkanisieren) zu in-
formieren. Sie verschaffen sich einen Überblick über die benötigten speziellen
Wärmebehandlungsdiagramme (Zeit-Temperatur-Umwandlungsdiagramm, Zeit-
Temperatur-Austenitisierungs-Diagramm, Anlass- und Vergütungsschaubilder) und
erfassen die Möglichkeit der Auswertung von durchgeführten Wärmebehandlungen.
Sie erkunden die einzusetzenden Wärmebehandlungsanlagen, Gerätschaften und
zu verwendenden Medien.

Sie planen Arbeitsabläufe und Produktionsschritte, um gewünschte Wärmebehand-
lungsergebnisse zu erzielen, auch unter Einbeziehung von computerunterstützten
Wärmebehandlungs- und Datenbankprogrammen.

Sie entscheiden sich für geeignete Verfahren und wählen dazu geeignete Werkstof-
fe aus. Sie erkennen die Zusammenhänge zwischen Werkstoffen, Wärmebehand-
lungsparametern und Ergebnissen von Wärmebehandlungen.

Sie führen geeignete und ausgewählte Wärmebehandlungsverfahren nach eigenen
und fremdbestimmten Vorgaben durch, um eine durchgreifende Härtesteigerung in
Werkstoffen oder ein erforderliches Oberflächenhärteresultat zu erzielen. Sie über-
wachen Zyklen der Wärmebehandlungen und prüfen die Ergebnisse nach Vorga-
ben (Härteverläufe, Stirnabschreckprüfung, Mikrohärte, Schichten, Materialografie,
charakteristische Kenngrößen). Sie zeichnen Diagramme während der Wärmebe-
handlung auf und reagieren bei auftretenden Störungen. Sie erkennen fehlerhafte
Wärmebehandlungen und verwenden weitere Wärmebehandlungen, um uner-
wünschte Ergebnisse zu korrigieren.

Sie vergleichen ihre Ergebnisse mit den Wärmebehandlungsvorgaben (technischen
Zeichnungen) und erstellen Prüfprotokolle. Sie prüfen die Plausibilität, nehmen qua-
litative und quantitative Bewertungen vor und beurteilen ihre Erkenntnisse unter
Berücksichtigung statistischer Kennwerte.Sie reflektieren die Durchführung der er-
folgten Wärmebehandlung, stellen die Ergebnisse vor und diskutieren mögliche al-
ternative Methoden.
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MATERIALOGRAFIE UND SCHADENSANALYSE
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 52 Std.
Schadensanalysen durchführen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, systematische Scha-
densanalysen durchzuführen.

Die Schülerinnen und Schüler planen Schadensanalysen nach technischen Richtli-
nien. Sie ermitteln, welche Erstinformationen über Schadensverläufe erforderlich,
welche Teile aus dem Schadensbereich sicherzustellen und für die Beweissiche-
rung zu kennzeichnen sind.

Sie erstellen Schadensbeschreibungen (konstruktive und fertigungstechnische
Merkmale, eingesetzte Werkstoffe, visuelle Prüfung, Bruchflächen, Verschleiß, Kor-
rosion) und beschaffen sich in einer Bestandsaufnahme Informationen über techni-
sche Daten (Betriebsbedingungen, Betriebszeit, Bauteilzeichnungen, Werkstoffgüte,
Fügeverfahren, durchgeführte Güteprüfungen von Werkstoff und Anlagenzustand).

Auf der Basis von Schadensbeschreibung und Bestandsaufnahme erarbeiten sie
erste Schadenshypothesen und planen erforderliche Einzeluntersuchungen zur Ve-
rifizierung der Hypothesen. Dabei berücksichtigen sie Flexibilität und Wirtschaftlich-
keit.

Sie planen Prüfungen (Probennahme, materialografische Untersuchung, Bruchflä-
chenuntersuchung im Stereomikroskop, Spektralanalyse, Härteprüfung, Zugver-
such, Kerbschlagbiegeversuch, zerstörungsfreie Prüfungen, Raster-
Elektronenmikroskop, energiedispersive Röntgenspektroskopie).

Mittels Schadensbildern und Ergebnissen durchgeführter Einzeluntersuchungen
erstellen sie Schadenssynthesen. Sie formulieren die Schadensursache in klaren,
logisch verknüpften Aussagen und erarbeiten Vorschläge, wie die untersuchten
Schäden vermieden werden können.

Den abschließenden Schadensbericht präsentieren sie computergestützt Mitarbei-
tern, Auftraggebern und Kunden (Kommunikationstechnik, Adressatenanalyse).

In der Diskussion erläutern und begründen die Schülerinnen und Schüler ihre Vor-
gehensweise und vertreten die Ergebnisse der Auswertungen.
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MATERIALOGRAFIE UND SCHADENSANALYSE
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 39 Std.
Bruchflächen analysieren

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, systematisch
anhand von Bruchflächen eine werkstoff- und bauteilabhängige Analyse der
Bruchursache und des belastungsabhängigen Werkstoffverhaltens zu erstel-
len.

Die Schülerinnen und Schüler beschaffen sich Erstinformationen über Bruchausse-
hen, über bruchverursachende Belastungsarten (statisch, dynamisch) und über Be-
anspruchungsarten (Zug, Druck, Biegung, Torsion). Dabei berücksichtigen sie Bau-
teilgeometrie (Kerbwirkung), Wärmebehandlung, Umgebungseinflüsse und Werk-
stoff (Stähle, Eisengusswerkstoffe, Nichteisenmetall-Knetlegierungen, Nichteisen-
metall-Gusslegierungen, polymere Werkstoffe mit und ohne Füllstoffe und Additive).
Sie kennzeichnen die für Bruchinterpretationen signifikanten Zonen an Bauteilen.

Die Schülerinnen und Schüler planen in Abhängigkeit des zu untersuchenden
Werkstoffs, des Werkstoffzustands (Gefüge, Struktur, Textur) und der Bauteilgeo-
metrie geeignete Verfahren zur Probennahme, zur Probenvorbereitung, zur Pro-
benpräparation und zur Gefüge- und Bruchflächenuntersuchung mit geeigneten Ge-
rätschaften und Bilddokumenten (makroskopisch, Richtreihen, lichtmikroskopisch,
Rasterelektronen-Mikroskop).

Unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Zweckmäßigkeit ent-
scheiden sie sich für eine Untersuchungsmethode und die damit verbundenen Vor-
bereitungsmaßnahmen.

Sie führen ausgewählte Prüfungen inklusive Probenvorbereitung durch oder veran-
lassen bei Bedarf weitergehende Prüfungen.

Die Ergebnisse aus dem festgestellten Bruchbild werden mit den Bauteil- und
Werkstoffvorgaben verglichen und daraus eine mögliche Bruchursache abgeleitet.
Daraus werden Vorschläge erarbeitet, wie eine Bruchentstehung unter Beachtung
der funktionsbedingten Bauteilvorgaben vermieden werden kann.

Sie erstellen eine Beschreibung der Bruchursache, basierend auf den Ergebnissen
der Prüfung der Bruchfläche, den Werkstoffeigenschaften der Belastungs- und Be-
anspruchungsarten und -dauer. Die Prüfergebnisse werden, auch computerge-
stützt, protokolliert.

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren den Prüfbericht zur Untersuchung des
Bruches mit Hilfe von Bildern und Grafiken (Präsentationstechniken, Visualisie-
rungstechniken). In der Diskussion erläutern und begründen sie ihre Vorgehenswei-
se und vertreten die Ergebnisse der Auswertungen.
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WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN UND PRODUKTQUALITÄT
Jahrgangsstufe 13

Lernfeld 124 Std.
Metallische Werkstoffe und Produkte systematisch untersuchen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, metallische
Werkstoffe und Produkte auftragsbezogen systematisch zu untersuchen.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Untersuchungsauftrag, -umfang und
die -methoden und berücksichtigen dabei die technischen Regelwerke (Normen,
Bauteilzeichnungen) und Rahmenbedingungen (Betriebsbedingungen, Betriebszeit,
Werkstoffgüte, Werkstoffeigenschaften, Werkstoffentwicklung, Fügeverbindungen,
Plattierungen, Beschichtungen, durchgeführte Güteprüfungen von Werkstoff- und
Anlagenzustand).

Sie planen die Untersuchung (Korrosionsuntersuchungen, tribologische Untersu-
chungen, technologische Prüfungen, Druckversuch, Differentialthermoanalyse, Di-
latometrie, Metallografie, computerunterstützte Bildanalyse von Phasenanteilen
und Körnern, Spannungsanalyse). Auf der Basis von Untersuchungsauftrag und
Bestandsaufnahme erarbeiten sie Vorgehensweisen und planen erforderliche Prü-
fungen und Versuche.

Sie führen ausgewählte Prüfungen durch (mechanisch-technologische Prüfverfah-
ren, Metallografie, zerstörungsfreie Prüfverfahren, Spektroskopie, Korrosionstests)
und veranlassen bei Bedarf weitergehende Prüfungen.

Die Ergebnisse aus den Einzeluntersuchungen führen sie in einem Untersu-
chungsbericht zusammen (Bilder, Statistiken, Tabellen, Grafiken) und beschreiben
auftragsbezogen die Werkstoff-, Proben- und Bauteileigenschaften. Aus den Unter-
suchungsergebnissen leiten sie weitergehende Handlungsempfehlungen ab.

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren den Untersuchungsbericht ihren Kun-
den, diskutieren, erläutern und begründen ihre Vorgehensweise und vertreten die
Ergebnisse der Auswertungen.



Lehrplanrichtlinien Werkstoffprüfer/-in

Seite 39

FACHRICHTUNG KUNSTSTOFFTECHNIK
ZERSTÖRENDE WERKSTOFFPRÜFUNG
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 65 Std.
Festigkeitskennwerte in Langzeitversuchen ermitteln

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Festigkeitskennwerte
aus dynamischen und quasistatischen Langzeitversuchen zu ermitteln und zu
interpretieren.

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich aus geeigneten Quellen (Fachlitera-
tur, Normen) über Verfahren zur Bestimmung von Festigkeitskennwerten mit Hilfe
dynamischer und quasistatischer Langzeitversuche (Schwingversuche, Zeitstand-
versuche, Relaxations- und Kriechversuche).

Die Schülerinnen und Schüler entscheiden sich für mögliche Verfahren und zugehö-
rige Parameter, um die zu untersuchenden Werkstoffkennwerte zu ermitteln.

Die Untersuchung wird durch die Schülerinnen und Schüler in Ablaufplänen vorbe-
reitet.

Sie führen die Messungen mit Hilfe der gewählten Parameter unter Berücksichti-
gung von Arbeitsanweisungen (Bedienungsanleitung, Prüfanweisung, Gefähr-
dungsbeurteilung) durch und erstellen technische Dokumentationen (Wöhlerdia-
gramm, Kriechkurve) auch computergestützt.

Die Schülerinnen und Schüler bestimmen die zu ermittelnden Größen (Zeitdehn-
und Zeitstandschaubild) mit Hilfe der Messergebnisse, vergleichen diese mit Soll-
werten und dokumentieren die Auswertung. Weiterhin führen die Schülerinnen und
Schüler Abschätzungen zur Dauerfestigkeit (Dauerfestigkeitsschaubilder) durch.

Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Plausibilität ihrer Ergebnisse und schätzen
quantitativ die Messfehler unter Berücksichtigung statistischer Kennwerte ab.

Sie reflektieren die Durchführung der Versuche, stellen die Ergebnisse vor und dis-
kutieren gegebenenfalls mögliche Optimierungen.
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ZERSTÖRUNGSFREIE WERKSTOFFPRÜFUNG
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 52 Std.
Mit elektromagnetischer Strahlung prüfen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Röntgenprüfungen,
Computertomographie- und Thermoaufnahmen vorzubereiten und auszuwer-
ten.

Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich einen Überblick über Anlagen und
Medien zur Röntgenprüfung und zur Thermografie. Sie erarbeiten sich die physika-
lischen Grundlagen zur Röntgenprüfung und Thermografie. Sie informieren sich
über die Prüfbarkeit von Prüfteilen und Prüfbereichen (Regelwerke), die Abbildung
von Anzeigen auf Röntgenfilmen und computertomographischen Aufnahmen, das
Reflexions- und Absorptionsverhalten verschiedener Oberflächen und die Einsatz-
möglichkeiten der Verfahren. Sie machen sich mit dem Ablauf der Prüfungen ver-
traut.

Die Schülerinnen und Schüler ermitteln die erforderlichen Prüfparameter und be-
rücksichtigen die Prüfunterlagen für die Anfertigung von Röntgen- und computerto-
mographischen Aufnahmen (Aufnahmeanordnung, Belichtungszeit, Mindestab-
stand, Film-Fokus-Abstand, Aufnahmeanzahl, Bildgüteprüfkörper) und Thermoauf-
nahmen (thermische Eindringtiefe, Reflexions- und Absorptionskoeffizient). Bei der
Prüfung berücksichtigen sie den Strahlenschutz, die Umgebungsbedingungen und
die Oberflächenbeschaffenheit des Bauteiles.

Die Schülerinnen und Schüler werten vorgegebene Prüfergebnisse aus. Sie kontrol-
lieren die Prüfunterlagen auf Vollständigkeit. Sie beurteilen Prüfergebnisse auf der
Grundlage schriftlicher Bewertungskriterien.

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren die Ergebnisse und diskutieren deren
Qualität. Sie vergleichen und bewerten die erstellten Dokumentationen und erörtern
Fehlerursachen bei der Prüfdurchführung. Sie diskutieren abschließend die Thema-
tik des Umwelt- und Strahlenschutzes im Hinblick auf die durchgeführten Prüfver-
fahren.
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WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN UND PRODUKTQUALITÄT
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 39 Std.
Verfahren des Qualitätsmanagements anwenden

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, bei Kontrollen
von Wareneingang, Produktionsprozessen und Produkten systematische Ver-
fahren des Qualitätsmanagements und der Fehleranalyse anzuwenden.

Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich einen Überblick über das Qualitäts-
managementsystem ihres Unternehmens (Norm-Vorgaben, Umsetzung, Zertifizie-
rungsverfahren, Qualitätsmanagement-Handbuch, Unternehmensstruktur, Zustän-
digkeiten, Dokumentenlenkung).

Sie erkennen die zentrale Bedeutung des Qualitätsmanagementsystems für den
Unternehmenserfolg auf Basis von Kundenzufriedenheit und Vertrauen der Kunden.

Sie informieren sich über Lieferanten-Kunden-Verträge zur Qualitätssicherung und
rechtliche Auswirkungen (Wareneingangskontrolle, Produkthaftung).

Dabei realisieren sie die Notwendigkeit, zur Minimierung von Qualitätskosten (Feh-
lerkosten, Prüfkosten, Fehlervermeidungskosten) Abweichungen von der geforder-
ten Produktqualität frühzeitig zu erkennen.

Sie identifizieren ihre Tätigkeitsbereiche als integrale Bestandteile des Qualitätsma-
nagementsystems und übernehmen Verantwortung für Aufgaben als Person und
Mitglied in Teams der Qualitätssicherung (Verfahrens- und Arbeitsanweisungen,
Audits, Reviews, Reklamationen, Dokumentation, Verbesserungsvorschläge).

Die Schülerinnen und Schüler überwachen nach Prüfplänen und Anweisungen die
Qualität von Produkten und Prozessen. Sie planen die Durchführung, nehmen Da-
ten für Qualitätsmerkmale auf und bewerten die ermittelten Kennwerte mit Metho-
den der statistischen Qualitätssicherung in der Massen- und Serienfertigung (Statis-
tische Prozesskontrolle, Stichprobenprüfung, Annehmbare Qualitätsgrenzlage, Pro-
zessregelkarten, Maschinen- und Prozessfähigkeit, Lenkung von Produkten und
Dokumenten).

Sie erstellen Dokumente nach Vorgaben (Tabellen, Grafiken, Reports) und leiten
aus den ermittelten Qualitätsdaten Maßnahmen ab (Freigabe, Reklamation, Rück-
weisung, Sperrung, Eingriffe in den Produktionsprozess).

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren Ergebnisse und diskutieren sie im
Team. Fehlerursachen und Verbesserungsmaßnahmen werden systematisch mit
standardisierten Verfahren (Ursachen-Wirkungs-Analysen) analysiert und in der
Dokumentation gesichert.
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WÄRMEBEHANDLUNG
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 130 Std.
Festigkeits- und Zähigkeitsmerkmale durch
Wärmebehandlungen gezielt einstellen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, mechanische Werk-
stoffeigenschaften durch Wärmebehandlungen von Eisenwerkstoffen, Nicht-
eisenmetallen und Kunststoffen einzustellen.

Die Schülerinnen und Schüler nutzen geeignete Informationsquellen, um sich über
Verfahren zur Festigkeits- und Zähigkeitsveränderung von Werkstoffen (Härten,
Anlassen, Vergüten, Flammhärten, Induktionshärten, Laserstrahlhärten, Einsatzhär-
ten, Nitrieren, Ausscheidungshärtung, Tempern, Nachhärten, Vulkanisieren) zu in-
formieren. Sie verschaffen sich einen Überblick über die benötigten speziellen
Wärmebehandlungsdiagramme (Zeit-Temperatur-Umwandlungsdiagramm, Zeit-
Temperatur-Austenitisierungs-Diagramm, Anlass- und Vergütungsschaubilder) und
erfassen die Möglichkeit der Auswertung von durchgeführten Wärmebehandlungen.
Sie erkunden die einzusetzenden Wärmebehandlungsanlagen, Gerätschaften und
zu verwendenden Medien.

Sie planen Arbeitsabläufe und Produktionsschritte, um gewünschte Wärmebehand-
lungsergebnisse zu erzielen, auch unter Einbeziehung von computerunterstützten
Wärmebehandlungs- und Datenbankprogrammen.

Sie entscheiden sich für geeignete Verfahren und wählen dazu geeignete Werkstof-
fe aus. Sie erkennen die Zusammenhänge zwischen Werkstoffen, Wärmebehand-
lungsparametern und Ergebnissen von Wärmebehandlungen.

Sie führen geeignete und ausgewählte Wärmebehandlungsverfahren nach eigenen
und fremdbestimmten Vorgaben durch, um eine durchgreifende Härtesteigerung in
Werkstoffen oder ein erforderliches Oberflächenhärteresultat zu erzielen. Sie über-
wachen Zyklen der Wärmebehandlungen und prüfen die Ergebnisse nach Vorga-
ben (Härteverläufe, Stirnabschreckprüfung, Mikrohärte, Schichten, Materialografie,
charakteristische Kenngrößen). Sie zeichnen Diagramme während der Wärmebe-
handlung auf und reagieren bei auftretenden Störungen. Sie erkennen fehlerhafte
Wärmebehandlungen und verwenden weitere Wärmebehandlungen, um uner-
wünschte Ergebnisse zu korrigieren.

Sie vergleichen ihre Ergebnisse mit den Wärmebehandlungsvorgaben (technischen
Zeichnungen) und erstellen Prüfprotokolle. Sie prüfen die Plausibilität, nehmen qua-
litative und quantitative Bewertungen vor und beurteilen ihre Erkenntnisse unter
Berücksichtigung statistischer Kennwerte.

Sie reflektieren die Durchführung der erfolgten Wärmebehandlung, stellen die Er-
gebnisse vor und diskutieren mögliche alternative Methoden.
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MATERIALOGRAFIE UND SCHADENSANALYSE
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 52 Std.
Schadensanalysen durchführen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, systematische Scha-
densanalysen durchzuführen.

Die Schülerinnen und Schüler planen Schadensanalysen nach technischen Richtli-
nien. Sie ermitteln, welche Erstinformationen über Schadensverläufe erforderlich,
welche Teile aus dem Schadensbereich sicherzustellen und für die Beweissiche-
rung zu kennzeichnen sind.

Sie erstellen Schadensbeschreibungen (konstruktive und fertigungstechnische
Merkmale, eingesetzte Werkstoffe, visuelle Prüfung, Bruchflächen, Verschleiß, Kor-
rosion) und beschaffen sich in einer Bestandsaufnahme Informationen über techni-
sche Daten (Betriebsbedingungen, Betriebszeit, Bauteilzeichnungen, Werkstoffgüte,
Fügeverfahren, durchgeführte Güteprüfungen von Werkstoff und Anlagenzustand).

Auf der Basis von Schadensbeschreibung und Bestandsaufnahme erarbeiten sie
erste Schadenshypothesen und planen erforderliche Einzeluntersuchungen zur Ve-
rifizierung der Hypothesen. Dabei berücksichtigen sie Flexibilität und Wirtschaftlich-
keit.

Sie planen Prüfungen (Probennahme, materialografische Untersuchung, Bruchflä-
chenuntersuchung im Stereomikroskop, Spektralanalyse, Härteprüfung, Zugver-
such, Kerbschlagbiegeversuch, zerstörungsfreie Prüfungen, Raster-
Elektronenmikroskop, energiedispersive Röntgenspektroskopie).

Mittels Schadensbildern und Ergebnissen durchgeführter Einzeluntersuchungen
erstellen sie Schadenssynthesen. Sie formulieren die Schadensursache in klaren,
logisch verknüpften Aussagen und erarbeiten Vorschläge, wie die untersuchten
Schäden vermieden werden können.

Den abschließenden Schadensbericht präsentieren sie computergestützt Mitarbei-
tern, Auftraggebern und Kunden (Kommunikationstechnik, Adressatenanalyse).

In der Diskussion erläutern und begründen die Schülerinnen und Schüler ihre Vor-
gehensweise und vertreten die Ergebnisse der Auswertungen.
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MATERIALOGRAFIE UND SCHADENSANALYSE
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 39 Std.
Bruchflächen analysieren

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, systematisch
anhand von Bruchflächen eine werkstoff- und bauteilabhängige Analyse der
Bruchursache und des belastungsabhängigen Werkstoffverhaltens zu erstel-
len.

Die Schülerinnen und Schüler beschaffen sich Erstinformationen über Bruchausse-
hen, über bruchverursachende Belastungsarten (statisch, dynamisch) und über Be-
anspruchungsarten (Zug, Druck, Biegung, Torsion). Dabei berücksichtigen sie Bau-
teilgeometrie (Kerbwirkung), Wärmebehandlung, Umgebungseinflüsse und Werk-
stoff (Stähle, Eisengusswerkstoffe, Nichteisenmetall-Knetlegierungen, Nichteisen-
metall-Gusslegierungen, polymere Werkstoffe mit und ohne Füllstoffe und Additive).
Sie kennzeichnen die für Bruchinterpretationen signifikanten Zonen an Bauteilen.

Die Schülerinnen und Schüler planen in Abhängigkeit des zu untersuchenden
Werkstoffs, des Werkstoffzustands (Gefüge, Struktur, Textur) und der Bauteilgeo-
metrie geeignete Verfahren zur Probennahme, zur Probenvorbereitung, zur Pro-
benpräparation und zur Gefüge- und Bruchflächenuntersuchung mit geeigneten Ge-
rätschaften und Bilddokumenten (makroskopisch, Richtreihen, lichtmikroskopisch,
Rasterelektronen-Mikroskop).

Unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Zweckmäßigkeit ent-
scheiden sie sich für eine Untersuchungsmethode und die damit verbundenen Vor-
bereitungsmaßnahmen.

Sie führen ausgewählte Prüfungen inklusive Probenvorbereitung durch oder veran-
lassen bei Bedarf weitergehende Prüfungen.

Die Ergebnisse aus dem festgestellten Bruchbild werden mit den Bauteil- und
Werkstoffvorgaben verglichen und daraus eine mögliche Bruchursache abgeleitet.
Daraus werden Vorschläge erarbeitet, wie eine Bruchentstehung unter Beachtung
der funktionsbedingten Bauteilvorgaben vermieden werden kann.

Sie erstellen eine Beschreibung der Bruchursache, basierend auf den Ergebnissen
der Prüfung der Bruchfläche, den Werkstoffeigenschaften der Belastungs- und Be-
anspruchungsarten und -dauer. Die Prüfergebnisse werden, auch computerge-
stützt, protokolliert.

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren den Prüfbericht zur Untersuchung des
Bruches mit Hilfe von Bildern und Grafiken (Präsentationstechniken, Visualisie-
rungstechniken). In der Diskussion erläutern und begründen sie ihre Vorgehenswei-
se und vertreten die Ergebnisse der Auswertungen.
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WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN UND PRODUKTQUALITÄT
Jahrgangsstufe 13

Lernfeld 124 Std.
Kunststoffe und Kunststoffprodukte systematisch
untersuchen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Kunststoffe und
Kunststoffprodukte auftragsbezogen systematisch zu untersuchen.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Untersuchungsauftrag, -umfang und
die -methoden und berücksichtigen dabei die technischen Regelwerke (Normen,
Bauteilzeichnungen) und Rahmenbedingungen (Betriebsbedingungen, Betriebszeit,
Kunststoffverarbeitung, -eigenschaften, -entwicklung, Fügeverbindungen, Beschich-
tungen, durchgeführte Güteprüfungen von Werkstoff- und Anlagenzustand, Werk-
stofferkennung).

Sie planen die Untersuchung (Impactversuch, Ritz-Härte, Durchschlagfestigkeit,
Lackhaftung, Oberflächeneigenschaften, Rohstoff-Prüfungen, Korrosionsuntersu-
chungen, tribologische Untersuchungen, technologische Prüfungen, Druckversuch,
Differentialthermoanalyse, physikalische und chemische Untersuchungsmethoden,
Dilatometrie, Materialografie, computerunterstützte Bildanalyse von Phasenantei-
len). Auf der Basis von Untersuchungsauftrag und Bestandsaufnahme erarbeiten
sie Vorgehensweisen und planen erforderliche Prüfungen und Versuche.

Sie führen ausgewählte Prüfungen durch (mechanisch-technologische Prüfverfah-
ren, Materialografie, zerstörungsfreie Prüfverfahren, Spektroskopie, Korrosions-
tests, Härteprüfungen) und veranlassen bei Bedarf weitergehende Prüfungen.

Die Ergebnisse aus den Einzeluntersuchungen führen sie in einem Untersuchungs-
bericht zusammen (Bilder, Statistiken, Tabellen, Grafiken) und beschreiben auf-
tragsbezogen die Werkstoff-, Proben- und Bauteileigenschaften. Aus den Untersu-
chungsergebnissen leiten sie weitergehende Handlungsempfehlungen ab.

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren den Untersuchungsbericht ihren Kun-
den, diskutieren, erläutern und begründen ihre Vorgehensweise und vertreten die
Ergebnisse der Auswertungen.



Werkstoffprüfer/-in Lehrplanrichtlinien

Seite 46

FACHRICHTUNG WÄRMEBEHANDLUNGSTECHNIK
ZERSTÖRENDE WERKSTOFFPRÜFUNG
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 65 Std.
Festigkeitskennwerte in Langzeitversuchen ermitteln

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Festigkeitskennwerte
aus dynamischen und quasistatischen Langzeitversuchen zu ermitteln und zu
interpretieren.

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich aus geeigneten Quellen (Fachlitera-
tur, Normen) über Verfahren zur Bestimmung von Festigkeitskennwerten mit Hilfe
dynamischer und quasistatischer Langzeitversuche (Schwingversuche, Zeitstand-
versuche, Relaxations- und Kriechversuche).

Die Schülerinnen und Schüler entscheiden sich für mögliche Verfahren und zugehö-
rige Parameter, um die zu untersuchenden Werkstoffkennwerte zu ermitteln.

Die Untersuchung wird durch die Schülerinnen und Schüler in Ablaufplänen vorbe-
reitet.

Sie führen die Messungen mit Hilfe der gewählten Parameter unter Berücksichti-
gung von Arbeitsanweisungen (Bedienungsanleitung, Prüfanweisung, Gefähr-
dungsbeurteilung) durch und erstellen technische Dokumentationen (Wöhlerdia-
gramm, Kriechkurve) auch computergestützt.

Die Schülerinnen und Schüler bestimmen die zu ermittelnden Größen (Zeitdehn-
und Zeitstandschaubild) mit Hilfe der Messergebnisse, vergleichen diese mit Soll-
werten und dokumentieren die Auswertung. Weiterhin führen die Schülerinnen und
Schüler Abschätzungen zur Dauerfestigkeit (Dauerfestigkeitsschaubilder) durch.

Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Plausibilität ihrer Ergebnisse und schätzen
quantitativ die Messfehler unter Berücksichtigung statistischer Kennwerte ab.

Sie reflektieren die Durchführung der Versuche, stellen die Ergebnisse vor und dis-
kutieren gegebenenfalls mögliche Optimierungen.
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ZERSTÖRUNGSFREIE WERKSTOFFPRÜFUNG
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 52 Std.
Mit elektromagnetischer Strahlung prüfen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Röntgenprüfungen,
Computertomographie- und Thermoaufnahmen vorzubereiten und auszuwer-
ten.

Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich einen Überblick über Anlagen und
Medien zur Röntgenprüfung und zur Thermografie. Sie erarbeiten sich die physika-
lischen Grundlagen zur Röntgenprüfung und Thermografie. Sie informieren sich
über die Prüfbarkeit von Prüfteilen und Prüfbereichen (Regelwerke), die Abbildung
von Anzeigen auf Röntgenfilmen und computertomographischen Aufnahmen, das
Reflexions- und Absorptionsverhalten verschiedener Oberflächen und die Einsatz-
möglichkeiten der Verfahren. Sie machen sich mit dem Ablauf der Prüfungen ver-
traut.

Die Schülerinnen und Schüler ermitteln die erforderlichen Prüfparameter und be-
rücksichtigen die Prüfunterlagen für die Anfertigung von Röntgen- und computerto-
mographischen Aufnahmen (Aufnahmeanordnung, Belichtungszeit, Mindestab-
stand, Film-Fokus-Abstand, Aufnahmeanzahl, Bildgüteprüfkörper) und Thermoauf-
nahmen (thermische Eindringtiefe, Reflexions- und Absorptionskoeffizient). Bei der
Prüfung berücksichtigen sie den Strahlenschutz, die Umgebungsbedingungen und
die Oberflächenbeschaffenheit des Bauteiles.

Die Schülerinnen und Schüler werten vorgegebene Prüfergebnisse aus. Sie kontrol-
lieren die Prüfunterlagen auf Vollständigkeit. Sie beurteilen Prüfergebnisse auf der
Grundlage schriftlicher Bewertungskriterien.

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren die Ergebnisse und diskutieren deren
Qualität. Sie vergleichen und bewerten die erstellten Dokumentationen und erörtern
Fehlerursachen bei der Prüfdurchführung. Sie diskutieren abschließend die Thema-
tik des Umwelt- und Strahlenschutzes im Hinblick auf die durchgeführten Prüfver-
fahren.
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WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN UND PRODUKTQUALITÄT
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 39 Std.
Verfahren des Qualitätsmanagements anwenden

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, bei Kontrollen
von Wareneingang, Produktionsprozessen und Produkten systematische Ver-
fahren des Qualitätsmanagements und der Fehleranalyse anzuwenden.

Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich einen Überblick über das Qualitäts-
managementsystem ihres Unternehmens (Norm-Vorgaben, Umsetzung, Zertifizie-
rungsverfahren, Qualitätsmanagement-Handbuch, Unternehmensstruktur, Zustän-
digkeiten, Dokumentenlenkung).

Sie erkennen die zentrale Bedeutung des Qualitätsmanagementsystems für den
Unternehmenserfolg auf Basis von Kundenzufriedenheit und Vertrauen der Kunden.

Sie informieren sich über Lieferanten-Kunden-Verträge zur Qualitätssicherung und
rechtliche Auswirkungen (Wareneingangskontrolle, Produkthaftung).

Dabei realisieren sie die Notwendigkeit, zur Minimierung von Qualitätskosten (Feh-
lerkosten, Prüfkosten, Fehlervermeidungskosten) Abweichungen von der geforder-
ten Produktqualität frühzeitig zu erkennen.

Sie identifizieren ihre Tätigkeitsbereiche als integrale Bestandteile des Qualitätsma-
nagementsystems und übernehmen Verantwortung für Aufgaben als Person und
Mitglied in Teams der Qualitätssicherung (Verfahrens- und Arbeitsanweisungen,
Audits, Reviews, Reklamationen, Dokumentation, Verbesserungsvorschläge).

Die Schülerinnen und Schüler überwachen nach Prüfplänen und Anweisungen die
Qualität von Produkten und Prozessen. Sie planen die Durchführung, nehmen Da-
ten für Qualitätsmerkmale auf und bewerten die ermittelten Kennwerte mit Metho-
den der statistischen Qualitätssicherung in der Massen- und Serienfertigung (Statis-
tische Prozesskontrolle, Stichprobenprüfung, Annehmbare Qualitätsgrenzlage, Pro-
zessregelkarten, Maschinen- und Prozessfähigkeit, Lenkung von Produkten und
Dokumenten).

Sie erstellen Dokumente nach Vorgaben (Tabellen, Grafiken, Reports) und leiten
aus den ermittelten Qualitätsdaten Maßnahmen ab (Freigabe, Reklamation, Rück-
weisung, Sperrung, Eingriffe in den Produktionsprozess).

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren Ergebnisse und diskutieren sie im
Team. Fehlerursachen und Verbesserungsmaßnahmen werden systematisch mit
standardisierten Verfahren (Ursachen-Wirkungs-Analysen) analysiert und in der
Dokumentation gesichert.
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WÄRMEBEHANDLUNG
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 130 Std.
Festigkeits- und Zähigkeitsmerkmale durch
Wärmebehandlungen gezielt einstellen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, mechanische Werk-
stoffeigenschaften durch Wärmebehandlungen von Eisenwerkstoffen, Nicht-
eisenmetallen und Kunststoffen einzustellen.

Die Schülerinnen und Schüler nutzen geeignete Informationsquellen, um sich über
Verfahren zur Festigkeits- und Zähigkeitsveränderung von Werkstoffen (Härten,
Anlassen, Vergüten, Flammhärten, Induktionshärten, Laserstrahlhärten, Einsatzhär-
ten, Nitrieren, Ausscheidungshärtung, Tempern, Nachhärten, Vulkanisieren) zu in-
formieren. Sie verschaffen sich einen Überblick über die benötigten speziellen
Wärmebehandlungsdiagramme (Zeit-Temperatur-Umwandlungsdiagramm, Zeit-
Temperatur-Austenitisierungs-Diagramm, Anlass- und Vergütungsschaubilder) und
erfassen die Möglichkeit der Auswertung von durchgeführten Wärmebehandlungen.
Sie erkunden die einzusetzenden Wärmebehandlungsanlagen, Gerätschaften und
zu verwendenden Medien.

Sie planen Arbeitsabläufe und Produktionsschritte, um gewünschte Wärmebehand-
lungsergebnisse zu erzielen, auch unter Einbeziehung von computerunterstützten
Wärmebehandlungs- und Datenbankprogrammen.

Sie entscheiden sich für geeignete Verfahren und wählen dazu geeignete Werkstof-
fe aus. Sie erkennen die Zusammenhänge zwischen Werkstoffen, Wärmebehand-
lungsparametern und Ergebnissen von Wärmebehandlungen.

Sie führen geeignete und ausgewählte Wärmebehandlungsverfahren nach eigenen
und fremdbestimmten Vorgaben durch, um eine durchgreifende Härtesteigerung in
Werkstoffen oder ein erforderliches Oberflächenhärteresultat zu erzielen. Sie über-
wachen Zyklen der Wärmebehandlungen und prüfen die Ergebnisse nach Vorga-
ben (Härteverläufe, Stirnabschreckprüfung, Mikrohärte, Schichten, Materialografie,
charakteristische Kenngrößen). Sie zeichnen Diagramme während der Wärmebe-
handlung auf und reagieren bei auftretenden Störungen. Sie erkennen fehlerhafte
Wärmebehandlungen und verwenden weitere Wärmebehandlungen, um uner-
wünschte Ergebnisse zu korrigieren.

Sie vergleichen ihre Ergebnisse mit den Wärmebehandlungsvorgaben (technischen
Zeichnungen) und erstellen Prüfprotokolle. Sie prüfen die Plausibilität, nehmen qua-
litative und quantitative Bewertungen vor und beurteilen ihre Erkenntnisse unter
Berücksichtigung statistischer Kennwerte.

Sie reflektieren die Durchführung der erfolgten Wärmebehandlung, stellen die Er-
gebnisse vor und diskutieren mögliche alternative Methoden.
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MATERIALOGRAFIE UND SCHADENSANALYSE
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 52 Std.
Schadensanalysen durchführen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, systematische Scha-
densanalysen durchzuführen.

Die Schülerinnen und Schüler planen Schadensanalysen nach technischen Richtli-
nien. Sie ermitteln, welche Erstinformationen über Schadensverläufe erforderlich,
welche Teile aus dem Schadensbereich sicherzustellen und für die Beweissiche-
rung zu kennzeichnen sind.

Sie erstellen Schadensbeschreibungen (konstruktive und fertigungstechnische
Merkmale, eingesetzte Werkstoffe, visuelle Prüfung, Bruchflächen, Verschleiß, Kor-
rosion) und beschaffen sich in einer Bestandsaufnahme Informationen über techni-
sche Daten (Betriebsbedingungen, Betriebszeit, Bauteilzeichnungen, Werkstoffgüte,
Fügeverfahren, durchgeführte Güteprüfungen von Werkstoff und Anlagenzustand).

Auf der Basis von Schadensbeschreibung und Bestandsaufnahme erarbeiten sie
erste Schadenshypothesen und planen erforderliche Einzeluntersuchungen zur Ve-
rifizierung der Hypothesen. Dabei berücksichtigen sie Flexibilität und Wirtschaftlich-
keit.

Sie planen Prüfungen (Probennahme, materialografische Untersuchung, Bruchflä-
chenuntersuchung im Stereomikroskop, Spektralanalyse, Härteprüfung, Zugver-
such, Kerbschlagbiegeversuch, zerstörungsfreie Prüfungen, Raster-
Elektronenmikroskop, energiedispersive Röntgenspektroskopie).

Mittels Schadensbildern und Ergebnissen durchgeführter Einzeluntersuchungen
erstellen sie Schadenssynthesen. Sie formulieren die Schadensursache in klaren,
logisch verknüpften Aussagen und erarbeiten Vorschläge, wie die untersuchten
Schäden vermieden werden können.

Den abschließenden Schadensbericht präsentieren sie computergestützt Mitarbei-
tern, Auftraggebern und Kunden (Kommunikationstechnik, Adressatenanalyse).

In der Diskussion erläutern und begründen die Schülerinnen und Schüler ihre Vor-
gehensweise und vertreten die Ergebnisse der Auswertungen.
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MATERIALOGRAFIE UND SCHADENSANALYSE
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 39 Std.
Bruchflächen analysieren

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, systematisch
anhand von Bruchflächen eine werkstoff- und bauteilabhängige Analyse der
Bruchursache und des belastungsabhängigen Werkstoffverhaltens zu erstel-
len.

Die Schülerinnen und Schüler beschaffen sich Erstinformationen über Bruchausse-
hen, über bruchverursachende Belastungsarten (statisch, dynamisch) und über Be-
anspruchungsarten (Zug, Druck, Biegung, Torsion). Dabei berücksichtigen sie Bau-
teilgeometrie (Kerbwirkung), Wärmebehandlung, Umgebungseinflüsse und Werk-
stoff (Stähle, Eisengusswerkstoffe, Nichteisenmetall-Knetlegierungen, Nichteisen-
metall-Gusslegierungen, polymere Werkstoffe mit und ohne Füllstoffe und Additive).
Sie kennzeichnen die für Bruchinterpretationen signifikanten Zonen an Bauteilen.

Die Schülerinnen und Schüler planen in Abhängigkeit des zu untersuchenden
Werkstoffs, des Werkstoffzustands (Gefüge, Struktur, Textur) und der Bauteilgeo-
metrie geeignete Verfahren zur Probennahme, zur Probenvorbereitung, zur Pro-
benpräparation und zur Gefüge- und Bruchflächenuntersuchung mit geeigneten Ge-
rätschaften und Bilddokumenten (makroskopisch, Richtreihen, lichtmikroskopisch,
Rasterelektronen-Mikroskop).

Unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Zweckmäßigkeit ent-
scheiden sie sich für eine Untersuchungsmethode und die damit verbundenen Vor-
bereitungsmaßnahmen.

Sie führen ausgewählte Prüfungen inklusive Probenvorbereitung durch oder veran-
lassen bei Bedarf weitergehende Prüfungen.

Die Ergebnisse aus dem festgestellten Bruchbild werden mit den Bauteil- und
Werkstoffvorgaben verglichen und daraus eine mögliche Bruchursache abgeleitet.
Daraus werden Vorschläge erarbeitet, wie eine Bruchentstehung unter Beachtung
der funktionsbedingten Bauteilvorgaben vermieden werden kann.

Sie erstellen eine Beschreibung der Bruchursache, basierend auf den Ergebnissen
der Prüfung der Bruchfläche, den Werkstoffeigenschaften der Belastungs- und Be-
anspruchungsarten und -dauer. Die Prüfergebnisse werden, auch computerge-
stützt, protokolliert.

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren den Prüfbericht zur Untersuchung des
Bruches mit Hilfe von Bildern und Grafiken (Präsentationstechniken, Visualisie-
rungstechniken). In der Diskussion erläutern und begründen sie ihre Vorgehenswei-
se und vertreten die Ergebnisse der Auswertungen.
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WÄRMEBEHANDLUNG
Jahrgangsstufe 13

Lernfeld 124 Std.
Wärmebehandlungsprozesse planen, steuern und
überwachen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Wärmebehandlungs-
prozesse für metallische Werkstoffe und Produkte auftragsbezogen zu planen
und Wärmebehandlungsanlagen zu steuern und zu überwachen.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Wärmebehandlungsauftrag, -anlass,
-umfang und -methoden und berücksichtigen dabei die technischen Regelwerke,
Rahmenbedingungen (Zeit-Temperatur-Umwandlungs-Diagramme, Zeit-
Temperatur-Austenitisierungs-Diagramme, Vergütungsschaubilder, Anlassdia-
gramme, Betriebsbedingungen, Betriebszeit, Bauteilzeichnungen, Werkstoffdaten-
blätter, Werkstoffeigenschaften, Fügeverbindungen, Beschichtungen, durchgeführte
Güteprüfungen von Werkstoff- und Anlagenzustand, Temperaturmesstechnik),
Hilfsmittel (Medien, Chargierhilfsmittel), Anlagen- (Mess-, Steuer-, Regel-, Chargier-
technik) und Ofentechnik.

Unter Berücksichtigung von ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten pla-
nen sie die Wärmebehandlung (Wärmebehandlungsanweisung).

Sie steuern und regeln den Wärmebehandlungsprozess, dabei überwachen sie die
Wärmebehandlungsparameter (Ofenatmosphäre, Durchflussmessung, Temperatur-
Zeit-Verlauf, Temperaturverteilung). Hierzu führen sie ausgewählte Prüfungen
durch (mechanisch-technologische Prüfverfahren, zerstörungsfreie Prüfverfahren,
Metallografie, computerunterstützte Bildanalyse von Phasenanteilen und Körnern,
Dilatometrie, Spektroskopie, Härteprüfung, Härteverläufe) und veranlassen bei Be-
darf weitergehende Prüfungen.

Die Ergebnisse aus der Überprüfung der Wärmebehandlung führen sie in einem
Untersuchungsbericht zusammen (Bilder, Statistik, Tabellen, Grafiken) und be-
schreiben auftragsbezogen die Werkstoff-, Proben- und Bauteileigenschaften. Aus
den Untersuchungsergebnissen leiten sie weitergehende Handlungsempfehlungen
ab.

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren den Untersuchungsbericht ihren Kun-
den, diskutieren, erläutern und begründen ihre Vorgehensweise und vertreten die
Ergebnisse der Auswertungen.
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FACHRICHTUNG SYSTEMTECHNIK
ZERSTÖRENDE WERKSTOFFPRÜFUNG
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 65 Std.
Festigkeitskennwerte in Langzeitversuchen ermitteln

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Festigkeitskennwerte
aus dynamischen und quasistatischen Langzeitversuchen zu ermitteln und zu
interpretieren.

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich aus geeigneten Quellen (Fachlitera-
tur, Normen) über Verfahren zur Bestimmung von Festigkeitskennwerten mit Hilfe
dynamischer und quasistatischer Langzeitversuche (Schwingversuche, Zeitstand-
versuche, Relaxations- und Kriechversuche).

Die Schülerinnen und Schüler entscheiden sich für mögliche Verfahren und zugehö-
rige Parameter, um die zu untersuchenden Werkstoffkennwerte zu ermitteln.

Die Untersuchung wird durch die Schülerinnen und Schüler in Ablaufplänen vorbe-
reitet.

Sie führen die Messungen mit Hilfe der gewählten Parameter unter Berücksichti-
gung von Arbeitsanweisungen (Bedienungsanleitung, Prüfanweisung, Gefähr-
dungsbeurteilung) durch und erstellen technische Dokumentationen (Wöhlerdia-
gramm, Kriechkurve) auch computergestützt.

Die Schülerinnen und Schüler bestimmen die zu ermittelnden Größen (Zeitdehn-
und Zeitstandschaubild) mit Hilfe der Messergebnisse, vergleichen diese mit Soll-
werten und dokumentieren die Auswertung. Weiterhin führen die Schülerinnen und
Schüler Abschätzungen zur Dauerfestigkeit (Dauerfestigkeitsschaubilder) durch.

Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Plausibilität ihrer Ergebnisse und schätzen
quantitativ die Messfehler unter Berücksichtigung statistischer Kennwerte ab.

Sie reflektieren die Durchführung der Versuche, stellen die Ergebnisse vor und dis-
kutieren gegebenenfalls mögliche Optimierungen.
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ZERSTÖRUNGSFREIE WERKSTOFFPRÜFUNG
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 52 Std.
Mit elektromagnetischer Strahlung prüfen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Röntgenprüfungen,
Computertomographie- und Thermoaufnahmen vorzubereiten und auszuwer-
ten.

Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich einen Überblick über Anlagen und
Medien zur Röntgenprüfung und zur Thermografie. Sie erarbeiten sich die physika-
lischen Grundlagen zur Röntgenprüfung und Thermografie. Sie informieren sich
über die Prüfbarkeit von Prüfteilen und Prüfbereichen (Regelwerke), die Abbildung
von Anzeigen auf Röntgenfilmen und computertomographischen Aufnahmen, das
Reflexions- und Absorptionsverhalten verschiedener Oberflächen und die Einsatz-
möglichkeiten der Verfahren. Sie machen sich mit dem Ablauf der Prüfungen ver-
traut.

Die Schülerinnen und Schüler ermitteln die erforderlichen Prüfparameter und be-
rücksichtigen die Prüfunterlagen für die Anfertigung von Röntgen- und computerto-
mographischen Aufnahmen (Aufnahmeanordnung, Belichtungszeit, Mindestab-
stand, Film-Fokus-Abstand, Aufnahmeanzahl, Bildgüteprüfkörper) und Thermoauf-
nahmen (thermische Eindringtiefe, Reflexions- und Absorptionskoeffizient). Bei der
Prüfung berücksichtigen sie den Strahlenschutz, die Umgebungsbedingungen und
die Oberflächenbeschaffenheit des Bauteiles.

Die Schülerinnen und Schüler werten vorgegebene Prüfergebnisse aus. Sie kontrol-
lieren die Prüfunterlagen auf Vollständigkeit. Sie beurteilen Prüfergebnisse auf der
Grundlage schriftlicher Bewertungskriterien.

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren die Ergebnisse und diskutieren deren
Qualität. Sie vergleichen und bewerten die erstellten Dokumentationen und erörtern
Fehlerursachen bei der Prüfdurchführung. Sie diskutieren abschließend die Thema-
tik des Umwelt- und Strahlenschutzes im Hinblick auf die durchgeführten Prüfver-
fahren.
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ZERSTÖRUNGSFREIE WERKSTOFFPRÜFUNG
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 39 Std.
Ortsveränderliche Prüfgeräte zur Durchstrahlungsprüfung
einsetzen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Durchstrah-
lungsprüfungen mit mobilen Röntgenanlagen und Gammaarbeitsgeräten vor-
zubereiten und auszuwerten.

Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich einen Überblick über Gammaar-
beitsgeräte und informieren sich über die anzuwendenden Strahlenschutzmaßnah-
men. Sie erarbeiten sich die physikalischen Grundlagen zur Durchstrahlungsprü-
fung mit Radionukliden (Entstehung und Eigenschaften ionisierender Strahlen,
Schwächung). Sie informieren sich über die Einsatzmöglichkeiten der Verfahren.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren das Prüfproblem. Sie wählen eine geeig-
nete Prüftechnik und -anordnung (Prüfeinrichtung, Mess- und Hilfsmittel, Ver-
brauchsmaterialien). Sie ermitteln die erforderlichen Prüfparameter, planen die
Prüfdurchführung unter Einhaltung der Angaben in der Prüfanweisung unter Be-
rücksichtigung der Umgebungsbedingungen und des Strahlenschutzes.

Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die erforderlichen Prüfunterlagen auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Sie beschreiben die Einrichtung des Prüfarbeitsplat-
zes und die Vorbereitung der zu prüfenden Objekte (Identifikation, Prüfbarkeit,
Kennzeichnung, Maßband, Prüfanweisung). Sie erkennen in Prüfberichten Abwei-
chungen und Störfälle während der Prüfung und schlagen Maßnahmen zu deren
Vermeidung vor.
Sie dokumentieren beispielhafte Prüfergebnisse unter Einhaltung der Zulässig-
keitskriterien und veranlassen bei nicht zulässigen Anzeigen vorgeschriebene Maß-
nahmen (Freigabe, Sperren, Prüfaufsicht benachrichtigen).

Die Schülerinnen und Schüler prüfen und beurteilen die Qualität von Durchstrah-
lungsaufnahmen. Sie überprüfen die erstellte Dokumentation auf sachliche Richtig-
keit, Verständlichkeit und Vollständigkeit.

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren die Prüfdurchführung und Prüfergebnis-
se und diskutieren deren Qualität. Sie vergleichen und bewerten die erstellten Do-
kumentationen und erörtern Fehlerursachen bei der Prüfdurchführung. Sie diskutie-
ren abschließend die Thematik des Umweltschutzes und Strahlenschutzes im Hin-
blick auf die durchgeführten Prüfverfahren.
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WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN UND PRODUKTQUALITÄT
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 39 Std.
Verfahren des Qualitätsmanagements anwenden

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, bei Kontrollen
von Wareneingang, Produktionsprozessen und Produkten systematische Ver-
fahren des Qualitätsmanagements und der Fehleranalyse anzuwenden.

Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich einen Überblick über das Qualitäts-
managementsystem ihres Unternehmens (Norm-Vorgaben, Umsetzung, Zertifizie-
rungsverfahren, Qualitätsmanagement-Handbuch, Unternehmensstruktur, Zustän-
digkeiten, Dokumentenlenkung).

Sie erkennen die zentrale Bedeutung des Qualitätsmanagementsystems für den
Unternehmenserfolg auf Basis von Kundenzufriedenheit und Vertrauen der Kunden.

Sie informieren sich über Lieferanten-Kunden-Verträge zur Qualitätssicherung und
rechtliche Auswirkungen (Wareneingangskontrolle, Produkthaftung).

Dabei realisieren sie die Notwendigkeit, zur Minimierung von Qualitätskosten (Feh-
lerkosten, Prüfkosten, Fehlervermeidungskosten) Abweichungen von der geforder-
ten Produktqualität frühzeitig zu erkennen.

Sie identifizieren ihre Tätigkeitsbereiche als integrale Bestandteile des Qualitätsma-
nagementsystems und übernehmen Verantwortung für Aufgaben als Person und
Mitglied in Teams der Qualitätssicherung (Verfahrens- und Arbeitsanweisungen,
Audits, Reviews, Reklamationen, Dokumentation, Verbesserungsvorschläge).

Die Schülerinnen und Schüler überwachen nach Prüfplänen und Anweisungen die
Qualität von Produkten und Prozessen. Sie planen die Durchführung, nehmen Da-
ten für Qualitätsmerkmale auf und bewerten die ermittelten Kennwerte mit Metho-
den der statistischen Qualitätssicherung in der Massen- und Serienfertigung (Statis-
tische Prozesskontrolle, Stichprobenprüfung, Annehmbare Qualitätsgrenzlage, Pro-
zessregelkarten, Maschinen- und Prozessfähigkeit, Lenkung von Produkten und
Dokumenten).

Sie erstellen Dokumente nach Vorgaben (Tabellen, Grafiken, Reports) und leiten
aus den ermittelten Qualitätsdaten Maßnahmen ab (Freigabe, Reklamation, Rück-
weisung, Sperrung, Eingriffe in den Produktionsprozess).

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren Ergebnisse und diskutieren sie im
Team. Fehlerursachen und Verbesserungsmaßnahmen werden systematisch mit
standardisierten Verfahren (Ursachen-Wirkungs-Analysen) analysiert und in der
Dokumentation gesichert.
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WÄRMEBEHANDLUNG
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 130 Std.
Festigkeits- und Zähigkeitsmerkmale durch
Wärmebehandlungen gezielt einstellen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, mechanische Werk-
stoffeigenschaften durch Wärmebehandlungen von Eisenwerkstoffen, Nicht-
eisenmetallen und Kunststoffen einzustellen.

Die Schülerinnen und Schüler nutzen geeignete Informationsquellen, um sich über
Verfahren zur Festigkeits- und Zähigkeitsveränderung von Werkstoffen (Härten,
Anlassen, Vergüten, Flammhärten, Induktionshärten, Laserstrahlhärten, Einsatzhär-
ten, Nitrieren, Ausscheidungshärtung, Tempern, Nachhärten, Vulkanisieren) zu in-
formieren. Sie verschaffen sich einen Überblick über die benötigten speziellen
Wärmebehandlungsdiagramme (Zeit-Temperatur-Umwandlungsdiagramm, Zeit-
Temperatur-Austenitisierungs-Diagramm, Anlass- und Vergütungsschaubilder) und
erfassen die Möglichkeit der Auswertung von durchgeführten Wärmebehandlungen.
Sie erkunden die einzusetzenden Wärmebehandlungsanlagen, Gerätschaften und
zu verwendenden Medien.

Sie planen Arbeitsabläufe und Produktionsschritte, um gewünschte Wärmebehand-
lungsergebnisse zu erzielen, auch unter Einbeziehung von computerunterstützten
Wärmebehandlungs- und Datenbankprogrammen.

Sie entscheiden sich für geeignete Verfahren und wählen dazu geeignete Werkstof-
fe aus. Sie erkennen die Zusammenhänge zwischen Werkstoffen, Wärmebehand-
lungsparametern und Ergebnissen von Wärmebehandlungen.

Sie führen geeignete und ausgewählte Wärmebehandlungsverfahren nach eigenen
und fremdbestimmten Vorgaben durch, um eine durchgreifende Härtesteigerung in
Werkstoffen oder ein erforderliches Oberflächenhärteresultat zu erzielen. Sie über-
wachen Zyklen der Wärmebehandlungen und prüfen die Ergebnisse nach Vorga-
ben (Härteverläufe, Stirnabschreckprüfung, Mikrohärte, Schichten, Materialografie,
charakteristische Kenngrößen). Sie zeichnen Diagramme während der Wärmebe-
handlung auf und reagieren bei auftretenden Störungen. Sie erkennen fehlerhafte
Wärmebehandlungen und verwenden weitere Wärmebehandlungen, um uner-
wünschte Ergebnisse zu korrigieren.

Sie vergleichen ihre Ergebnisse mit den Wärmebehandlungsvorgaben (technischen
Zeichnungen) und erstellen Prüfprotokolle. Sie prüfen die Plausibilität, nehmen qua-
litative und quantitative Bewertungen vor und beurteilen ihre Erkenntnisse unter
Berücksichtigung statistischer Kennwerte.

Sie reflektieren die Durchführung der erfolgten Wärmebehandlung, stellen die Er-
gebnisse vor und diskutieren mögliche alternative Methoden.
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MATERIALOGRAFIE UND SCHADENSANALYSE
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 52 Std.
Schadensanalysen durchführen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, systematische Scha-
densanalysen durchzuführen.

Die Schülerinnen und Schüler planen Schadensanalysen nach technischen Richtli-
nien. Sie ermitteln, welche Erstinformationen über Schadensverläufe erforderlich,
welche Teile aus dem Schadensbereich sicherzustellen und für die Beweissiche-
rung zu kennzeichnen sind.

Sie erstellen Schadensbeschreibungen (konstruktive und fertigungstechnische
Merkmale, eingesetzte Werkstoffe, visuelle Prüfung, Bruchflächen, Verschleiß, Kor-
rosion) und beschaffen sich in einer Bestandsaufnahme Informationen über techni-
sche Daten (Betriebsbedingungen, Betriebszeit, Bauteilzeichnungen, Werkstoffgüte,
Fügeverfahren, durchgeführte Güteprüfungen von Werkstoff und Anlagenzustand).

Auf der Basis von Schadensbeschreibung und Bestandsaufnahme erarbeiten sie
erste Schadenshypothesen und planen erforderliche Einzeluntersuchungen zur Ve-
rifizierung der Hypothesen. Dabei berücksichtigen sie Flexibilität und Wirtschaftlich-
keit.

Sie planen Prüfungen (Probennahme, materialografische Untersuchung, Bruchflä-
chenuntersuchung im Stereomikroskop, Spektralanalyse, Härteprüfung, Zugver-
such, Kerbschlagbiegeversuch, zerstörungsfreie Prüfungen, Raster-
Elektronenmikroskop, energiedispersive Röntgenspektroskopie).

Mittels Schadensbildern und Ergebnissen durchgeführter Einzeluntersuchungen
erstellen sie Schadenssynthesen. Sie formulieren die Schadensursache in klaren,
logisch verknüpften Aussagen und erarbeiten Vorschläge, wie die untersuchten
Schäden vermieden werden können.

Den abschließenden Schadensbericht präsentieren sie computergestützt Mitarbei-
tern, Auftraggebern und Kunden (Kommunikationstechnik, Adressatenanalyse).

In der Diskussion erläutern und begründen die Schülerinnen und Schüler ihre Vor-
gehensweise und vertreten die Ergebnisse der Auswertungen.
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ZERSTÖRUNGSFREIE WERKSTOFFPRÜFUNG
Jahrgangsstufe 13

Lernfeld 124 Std.
Zerstörungsfreie Prüfungen in Technischen Systemen
durchführen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Prüfanweisun-
gen für die Durchführung von zerstörungsfreien Oberflächenprüfverfahren
anzufertigen und zerstörungsfreie Prüfverfahren in Technischen Systemen
durchzuführen.

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die Inhalte einer Prüfanweisung
für Oberflächenprüfverfahren. Sie verschaffen sich einen Überblick über die verfah-
renstechnisch bestimmten Einsatzmöglichkeiten der zerstörungsfreien Prüfverfah-
ren (Sicht-, Eindring-, Magnetpulver-, Ultraschall-, Durchstrahlungsprüfung) und
mobile Prüfung (Härteprüfung, ambulante Metallografie). Sie berücksichtigen dabei
unterschiedliche Prüfobjekte (Schweißverbindungen, Gussstücke, Schmiedeteile,
Walzprodukte, Werkstoffe). Sie informieren sich über Beanspruchungen (Korrosion,
Temperatur, Betriebszeit, Tribologie, Schwingung), die zu Bauteilschädigungen füh-
ren können. Sie beachten Vorgaben und örtliche Rahmenbedingungen bezüglich
der Durchführbarkeit und Arbeits-, Umwelt- und Strahlenschutz.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren typische Prüfprobleme aus Einsatzgebie-
ten unterschiedlicher Industriesektoren. Sie identifizieren Bereiche des zu prüfen-
den Systems, die besonders belastet werden (Geometrie, konstruktive Auslegung,
Betriebsbedingungen). Sie berücksichtigen die örtlichen Begebenheiten in der tech-
nischen Anlage, die Einpassung in die örtlichen Arbeitsabläufe und spezifische An-
forderungen des Anlagenbetreibers (Sicherheits- und Qualitätsmanagementvor-
schriften, Genehmigungs-, Kommunikations- und Anmeldewege).

Die Schülerinnen und Schüler erstellen Prüfanweisungen für die Oberflächenprü-
fung. Sie beschreiben schrittweise den Prüfablauf unter Berücksichtigung der Prüf-
bedingungen vor Ort. Sie kontrollieren die Prüfunterlagen auf Richtigkeit und Voll-
ständigkeit. Sie erkennen Abweichungen bei der Durchführung und nehmen not-
wendige Anpassungen vor (Meldungen, erweiterte Prüfumfänge, Verfahrensände-
rungen). Sie bewerten die Prüfergebnisse unter Einhaltung der in der Prüfanwei-
sung festgelegten Zulässigkeitskriterien und leiten bei nicht zulässigen Anzeigen
weitere Maßnahmen ein (Nachprüfung, Stilllegung, Reparatur, Lebensdauerüber-
wachung).
Sie erstellen eine Dokumentation unter Einhaltung der Kundenforderungen (Form,
sachliche Richtigkeit, Verständlichkeit, Vollständigkeit).
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren die Prüfdurchführung und Prüfergebnis-
se und diskutieren deren Qualität. Sie vergleichen und bewerten die erstellten Do-
kumentationen und erörtern Fehlerursachen bei der Durchführung. Die Schülerin-
nen und Schüler reflektieren ihre Vorgehensweise und diskutieren Alternativen.
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ANHANG
Mitglieder der Lehrplankommission:

Andreas Rödel Staatl. BSZ Selb
Hans-Peter Wurdack Staatl. BSZ Selb
Martin Fischer SCHERDEL INNOTEC Forschungs- und Entwick-

lungs-GmbH Marktredwitz
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